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1 Einleitung 

Im 2. Weltkrieg wurde in Mitholz (Gemeinde Kandergrund BE) ein unterirdi-
sches militärisches Munitionslager gebaut. Im Jahr 1947 kam es darin zu Explo-
sionen. Explodiert war ein Teil der eingelagerten rund 7000 Bruttotonnen  
Munition. Die bei dem Ereignis nicht explodierte Munition konnte anschließend 
teilweise geräumt werden. Aufgrund einer Schätzung befinden sich in den ein-
gestürzten Anlageteilen und im Schuttkegel davor heute dennoch weiterhin 
rund 3500 Bruttotonnen Munition mit mehreren hundert Tonnen Sprengstoff. 

Der Schlussbericht der Risikoanalyse zum ehemaligen Munitionslager Mitholz 
des VBS vom 27. September 2018 [1], welcher unter Einbezug einer Experten-
gruppe erarbeitet wurde, kommt zu dem Schluss, dass im ehemaligen Muni-
tionslager Mitholz ein höheres Risiko für eine weitere Explosion von Munitions-
rückständen besteht, als bisher angenommen. Dabei sind für das dort beschrie-
bene 10 t TNT Äquivalenzszenario die Risiken für die Bevölkerung inkl. der Ver-
kehrsteilnehmer auf der Bahn und der Straße nach den Beurteilungskriterien 
zur Störfallverordnung (StFV) [2] im nicht akzeptablen Bereich. 

Das Bundesamt für Umwelt (BAFU) als Fachstelle für die Störfallvorsorge des 
Bundes hat dem »Fraunhofer-Institut für Kurzzeitdynamik, Ernst-Mach-Institut 
(EMI)« ein Mandat zur Beurteilung der VBS-Risikoanalyse und zur Unterstüt-
zung des BAFU bei der Maßnahmenevaluation erteilt. Gestützt auf den EMI-
Bericht E-21/19, »Risikoanalyse ehemaliges Munitionslager Mitholz – Beurtei-
lung der Risikoanalyse 1051/AA« [3] vom Februar 2019 kommt das BAFU 
ebenso wie das VBS zum Schluss, dass das Risiko der Anlage im nicht akzeptab-
len Bereich liegt und somit deutlich größer ist, als in der Vergangenheit ange-
nommen wurde. Das BAFU beantragte bei der Vollzugsbehörde (Generalsekre-
tariat VBS) die Senkung des Risikos mindestens in den akzeptablen Bereich ge-
mäß den Beurteilungskriterien zur StFV. 

Um geeignete Maßnahmen zur Risikosenkung zu erarbeiten, plante das VBS 
eine Bearbeitung in drei Phasen, die seitens BAFU und entsprechend seitens 
EMI ebenso aufgenommen wurden: 

• Phase I Variantenauslegung und Grobbewertung 

• Phase II Variantenvertiefung 

• Phase III Detailbewertung und Variantenvergleich 
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Die Ergebnisse des EMI wurden für jede Phase mit einem Berichtsteil dokumen-
tiert und nach Abschluss der Phase III im September 2020 zu einem Abschluss-
bericht zusammengefasst. Die Berichtauszüge nach jeder Phase wurden beim 
BAFU eingereicht. Kapitel 2 und 3 des vorliegenden Berichtes beziehen sich auf 
die Phase I. Dieser Berichtteil wurde dem VBS durch das BAFU am 5. Juli 2019 
zugestellt. Die Kapitel 4 und 5 des Berichts beziehen sich auf die Phase II, die 
Variantenvertiefung. Dieser Berichtsteil wurde beim VBS durch das BAFU am 
17. April 2020 eingereicht. Das Kapitel 6 adressiert die Phase III der Varianten-
evaluation [4] als Grundlage der VBS-Risikoanalyse 2020 [5], die in diesem Kapi-
tel beurteilt wird. 

Ziel der Gesamtstudie ist es, die vom VBS zur Risikosenkung erarbeiteten Maß-
nahmenvorschläge (Vorausmaßnahmen (vormalig »Sofortmaßnahmen«) und 
Maßnahmenvarianten mit längerer Umsetzungsdauer) sowie die im Sommer 
2020 aktualisierte Risikoanalyse des VBS auf Plausibilität bezüglich Machbar-
keit, Dimensionierung und Risikoreduktion zu prüfen. Zudem sollen Ergänzun-
gen zu den Maßnahmenvarianten des VBS und Ideen zur Optimierung / Spezifi-
kation der Vorausmaßnahmen und Maßnahmenvarianten für die vertiefte Aus-
arbeitung abgegeben werden. 

Der vorliegende Bericht adressiert im Kapitel 2 die Phase I des Projekts, indem 
die Grobbewertung der seitens des VBS erarbeiteten Variantengrobbeschriebe 
[6] zusammengefasst wird. Daraus abgeleitet wurden Empfehlungen für die 
weitere Vertiefung der Variantenerarbeitung in den Phasen II und III. Im Kapitel 
3 wird auf die in den Varianten grob beschriebenen genannten baulichen So-
fortmaßnahmen eingegangen, die als kurzfristig umzusetzende Maßnahmen 
das bestehende hohe Risiko mindern sollen. Diese »Sofortmaßnahmen« wur-
den im Verlauf des Projekts durch das VBS in »Vorausmaßnahmen« umbe-
nannt. Kapitel 4 adressiert die Evaluation der vertiefenden Betrachtung mögli-
cher Varianten zur Räumung durch das VBS. Parallel zur Erarbeitung der Varian-
tenvertiefung in Phase II wurden durch das VBS die »Vorausmaßnahmen« zur 
kurzfristigen Senkung des Risikos für die Bevölkerung in Mitholz im Rahmen 
einer Vorstudie beschrieben. Diese Vorstudie wird im Kapitel 5 dieses Berichts 
aus Sicht des Fraunhofer EMI beurteilt. Zum Abschluss des VBS-Projekts der  
Variantenevaluation in Phase III wurden die umzusetzenden Maßnahmen ver-
tieft und erarbeitet, welche Aspekte bei der weiteren Planung durch das VBS zu 
berücksichtigen sind. Diese Phase III schließt mit der VBS-Risikoanalyse 2020 [5] 
ab, in der in Anbetracht gegenüber 2018 neu gewonnener Erkenntnisse die  
Risiken über den Verlauf der Räummaßnahmen neu betrachtet werden. In  
Kapitel 6 wird die VBS-Risikoanalyse 2020 seitens Fraunhofer EMI beurteilt. Fer-
ner werden dort Empfehlungen zur Nachverfolgung im weiteren Projektverlauf 
gegeben. 



 
 

 

Grobbewertung der 
Maßnahmenvarianten Phase I

Fraunhofer EMI
Bericht E 41/2020 7 

2 Grobbewertung der Maßnahmenvarianten Phase I 

Für die Phase I des Projektprozesses sind die in [6] beschriebenen möglichen  
Varianten auf ihre Wirkung zur langfristigen Senkung des Risikos auf einen im 
Sinne der Störfallverordnung (StFV) akzeptablen Bereich grob bewertet worden. 
Die Bewertung der 19 aufgeführten Varianten [6] erfolgte nach einem Verfah-
ren, innerhalb dessen eine qualitative grobe Experteneinschätzung in Bezug auf 
Bewertungsindikatoren erfolgte [7]. Gemäß der Aufgabenstellung erfolgte 
diese qualitative Einschätzung für die Indikatoren G11 (Risiko für Unbeteiligte 
nach der Realisierungsphase) und G12 (Risiko für Unbeteiligte während der  
Realisierungsphase). 

Die Bewertungsergebnisse wurden am 5. Juni 2019 der Expertengruppe des 
VBS sowie Vertretern des BAFU und der Störfallfachstelle des Kanton Bern prä-
sentiert und anschließend diskutiert. Anhang 1 beinhaltet die Ergebnispräsen-
tation. Zu beachten ist, dass in der Grobbewertung abweichend von den Vor-
gaben in [7], die Bewertungsskalen feiner abgestuft gewählt wurden, damit ein 
Vergleich der einzelnen Varianten basierend allein auf den Indikatoren G11 und 
G12 überhaupt möglich ist. So wurden für beide Indikatoren Wertebereiche 
von -5 bis +5 in Abständen von 1 gewählt ( [7] sieht für G11 Werte von {-5, 0, 
+5} und für G12 Werte von {-5, -2, 0, +2, +5} vor). Die feinere Abstufung mag 
eine höhere Genauigkeit in Bezug auf die möglichen Explosionsauswirkungen 
vortäuschen, die bei einer solchen Grobbewertung nicht erzielt werden kann. 
Sie ermöglicht jedoch eine feinere Abstufung hinsichtlich von Trends, ob bei 
einer Variante allgemein das Risiko höher oder geringer ausfällt als bei einer an-
deren Variante.  

Als Fazit der Betrachtung der einzelnen Varianten [6] ergeben sich die in den 
Folgeabschnitten formulierten Empfehlungen, die während der Fortführung des 
Projekts aus Sicht des EMI beachtet werden sollten. 

 

2.1 Allgemeine Empfehlungen 

a. Aufgrund der sehr groben Beschreibung der Varianten [6] ergibt sich 
allein aus dem Vergleich der Indikatoren G11 und G12 gegebenenfalls 
ein verzerrter Eindruck mit Blick auf die Auswahl der weiterzuverfolgen-
den Varianten. In diesem Sinn wird empfohlen, die Grobbewertung der 
Phase I als Beginn des Konkretisierungsprozesses und als Startpunkt für 
Diskussionen zu verwenden, welche Aspekte der einzelnen Varianten 
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für eine Vertiefung sinnvoll erscheinen. Ein Weiterverfolgen innerhalb 
Phase II von allein den fünf Varianten, welche die Bestbewertung in 
Phase I erzielt haben, birgt die Gefahr, dass positive Aspekte der weni-
ger gut bewerteten Varianten nicht weiter berücksichtigt werden. Wei-
terhin hängt die risikosenkende Wirkung einzelner genannter Aspekte 
deutlich von der entsprechenden Umsetzung ab. Daraus ergibt sich, 
dass die besten Varianten vermutlich aus der Zusammenführung der 
positiven Aspekte der bisher beschriebenen Varianten folgen. In dem 
Sinne werden in den folgenden beiden Abschnitten Aspekte benannt, 
die aus Sicht des EMI allgemein bei der Konkretisierung der fünf Varian-
ten in Phase II berücksichtigt werden sollten. Diese sind unterteilt in ge-
nerell positive, risikosenkende Aspekte (Abschnitt 2.2) und solche, die 
das Risiko im Vergleich zu den vorhergehenden Varianten höher ausfal-
len lassen (Abschnitt 2.3). 

b. Die Beschreibungen der Varianten in [6] sind in Umfang und Detaillie-
rungsgrad nicht konsistent. Da ohne Interpretationsspielraum nur be-
wertet werden kann, was für die jeweilige Variante tatsächlich beschrie-
ben steht, fällt ein Vergleich der Varianten – und damit eine Auswahl 
der Bestvarianten – schwer. Selbst bei relativ kleinen Veränderungen 
der Beschreibungen kann sich damit die Grobbewertung signifikant ver-
ändern, was den rein quantitativen Variantenvergleich erschwert. Es 
wird empfohlen, die Variantenbeschriebe aus [6] qualitativ gleichwertig 
zu formulieren, so dass die Auswahl der in Phase II weiterzuverfolgen-
den Varianten besser begründet werden kann. 

 

2.2 Allgemein positive Aspekte der Variantenbeschreibungen 

Aus der Durchsicht der einzelnen Variantenbeschreibungen in [6] und der Dis-
kussion mit der Expertengruppe des VBS am 5. Juni 2019 stellen sich folgende 
Aspekte als diejenigen heraus, die aus Sicht des EMI das Risiko für Unbeteiligte 
während und nach der Umsetzung der Maßnahmen deutlicher senken, als die 
anderen beschriebenen Umsetzungskomponenten: 

1. Nur eine vollständige Räumung des ehemaligen Bahnstollens und des 
vorgelagerten Verschuttbereichs des Felsens kann das Risiko nachhaltig 
soweit senken, dass keine größeren »Schäden« im Sinn der StFV zu  
erwarten sind. Dies ergibt sich bereits allein aus der Tatsache, dass die 
genaue Menge an Restmunition nicht bekannt ist. 

2. Vor den jeweiligen Räumarbeiten sollte eine schichtweise Detektion er-
folgen, die so weit reichen muss, dass die Folgen der Arbeiten an dem 
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jeweiligen Munitionsbereich mit Blick auf sympathetische Detonations-
übertragung in benachbarte Bereiche einschätzbar bleiben. Das bedeu-
tet, dass der Detektionsbereich deutlich größer sein muss als der Be-
reich, in dem konkret geräumt wird. 

3. Die Räumarbeiten sollten mindestens bis auf die Sohle des ehemaligen 
Bahnstollens durchgeführt werden. Dort, wo bei dem Unglück 1947 
seitliche Spalten entlang der Gleise im ehemaligen Bahnstollen entstan-
den sind, gehen die Räumbereiche tiefer. 

4. Aus Sicht des EMI ist es sinnvoll, Räumarbeiten, ausgehend von den 
ehemaligen Stollen, zu beginnen und nicht erst den vorgelagerten Fels 
abzutragen. Dies kann jedoch bedeuten, dass der ehemalige Stollen 
tunnelartig gesichert werden muss, was wiederum die Gefahr einer Ini-
tiierung der verschütteten Munition birgt. Diese Gefahr ist jedoch auch 
bei einem Abtragen des Felsens gegeben; auch hier müsste der Innen-
bereich zusätzlich gesichert werden (s. Abschnitt 2.3). 

5. Ein Beginn der Räumarbeiten von Süden her hat das Potential, die größ-
ten vermuteten Munitionsmengen rasch zu detektieren und zu räumen, 
so dass das Risiko früher signifikant gesenkt wird, als dies bei einem 
Räumbeginn von Norden her der Fall wäre. Die Räumung von Süden 
hat den Vorteil, dass die Evakuationszeiten und Evakuierungsradien re-
lativ schnell kleiner werden (schnellerer Abbau des Schadensausmaßes). 

6. Die Räumarbeiten sollten durch begleitende bauliche Schutzmaßnah-
men abgesichert werden. Die Planung dieser Schutzmaßnahmen ist je-
doch im Detail auf die möglichen Explosionsszenarien abzustimmen. 
Dazu gehören mögliche Ladungsmengen, Abstände zu den potentiellen 
Detonationsorten und die Bemessung auf die jeweils maßgebenden Ex-
plosionseffekte hin (Druckstoßwelle, Trümmerimpakt, Erdstoß, ggf. 
auch Temperaturbeanspruchung). Bei der Belastung durch die Druck-
stoßwelle ist mit einer Interaktion zwischen eintreffender Belastung und 
Reaktion des Schutzbauteils zu rechnen. 

7. Die Munitionsentsorgung wurde nicht in allen Varianten, beschrieben in 
[6], adressiert. Anfallende Munition sollte direkt vor Ort entsorgt wer-
den. Ein Sammeln der teilweise zur Selbstzündung neigenden Munition 
für eine spätere Entschärfung würde das Risiko während der Durchfüh-
rung der Maßnahmen erhöhen. 
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2.3 Allgemeine zu vermeidende Aspekte aus den Variantenbeschreibungen 

Ähnlich wie im vorangegangenen Abschnitt positive Aspekte aus den Varian-
tenbeschreibungen zusammengestellt wurden, lassen sich aus den Beschrei-
bungen auch Aspekte identifizieren, die im Vergleich zu den in den Varianten 
enthaltenen Alternativen nicht in der Lage sind, das Risiko deutlich zu senken 
bzw. unter Umständen sogar erhöhen: 

1. Manipulative Arbeiten am und im zerklüfteten Fels können die Wahrschein-
lichkeit einer Initiierung von Zündern durch Steinschlag erhöhen. Bei dem 
bisher bekannten Lockerungsgrad des Gesteins können durch Injektionen 
und / oder Verpressvorgänge Gesteinsmassen auseinandergedrückt wer-
den, so dass bisher eingeklemmte Felsformationen gelöst werden. Weiter-
hin ist es möglich, dass bei dem Einbringen von Felsankern der Fels als sol-
ches gelöst wird und herabfällt.  
Auch das Abtragen von Felsmasse von außen birgt die Gefahr, dass das 
Felsgefüge gelockert wird und Steinschlag – und darüber eine Explosion – 
initiiert wird. Das bedeutet, dass wenn am Fels manipuliert wird, der innere 
Stollenbereich durch Tunnel o.ä. abgesichert werden muss. 

2. Ähnlich wie die gezielte Manipulation am Fels ist der Einsatz von schweren 
Maschinen in der Lage, das Felsgefüge zu verändern und damit Steinschlag 
zu ermöglichen. Demnach sollte mit schweren Maschinen nur insoweit ge-
arbeitet werden, wie durch Detektion »vorausgeschaut« werden kann. 

3. Einige der Variantenbeschriebe beschreiben einen Räumvorgang, von Nor-
den beginnend. Bei einem solchen Vorgehen entstehen »Ausblasöffnun-
gen«, die im Fall einer Explosion innerhalb der Stollenanlage in Richtung 
der Ortschaft den Druck entlasten und unter Umständen auch den Trüm-
merwurf in diese Richtung orientieren. Bei einem solchen Vorgehen ist  
aus Sicht EMI nicht sichergestellt, dass die Trümmerwurfrichtung eindeutig 
orientiert ist, vor allem da das vorhandene Felsmaterial sich zu dem Zeit-
punkt per Variantendefinition im Abbauprozess befindet. Bei einer sympa-
thetischen Initiierung von Munitionsnestern im südlichen Bereich der An-
lage kann es entsprechend zu einer vollkommen unvorhersehbaren Trüm-
merentwicklung kommen, die ausgerechnet Richtung Ortschaft gerichtet 
ist. 
Aus Sicht EMI ist ein Räumen von Süden her zu bevorzugen, da zumindest 
bei kleineren Explosionen durch das vorhandene Fels- und Verschüttmate-
rial teilweise ein Schutz gegeben ist. 
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3 Stellungnahme zu baulichen Sofortmaßnahmen  

Der Zwischenbericht [6] geht in den Abschnitten 7.3.2 und 7.3.3 stichpunktar-
tig auf die Planung von Schutzbauten vor Umsetzung einer Maßnahme, resp. 
auf bauliche Sofortmaßnahmen1 ein. Aus Sicht des EMI reicht eine solch grobe 
Skizzierung von kurzfristig umsetzbaren Schutzmaßnahmen für eine genauere 
Bewertung nicht aus, da die Wirksamkeit der Maßnahmen von der genauen 
Detaillierung und der Anwendbarkeit auf möglichst viele Explosionsszenarien 
abhängt. Dementsprechend werden in den Folgeabschnitten Aspekte genannt, 
die aus Sicht des EMI Ansatzmöglichkeiten bei der Bemessung und Auslegung 
von baulichen Sofortmaßnahmen im Rahmen der Planungsphase II bieten. 

 

3.1 Empfehlungen zu den baulichen Sofortmaßnahmen 

3.1.1 Hinweise zur generellen Durchführung und räumlichen Anordnung 

Generell lässt sich festhalten, dass Sofortmaßnahmen nur dann gegenüber der 
derzeitigen Situation risikomindernd wirken, wenn durch ihre Ausführung die 
Eintrittswahrscheinlichkeit eines Explosionsereignisses mindestens nicht ver- 
größert (wie es beispielsweise bei einer Manipulation am Fels oder an der ver-
schütteten Munition der Fall wäre, oder aber auch durch Arbeiten am belaste-
ten Untergrund unter Einsatz schwerer Maschinen), das mögliche Schadensaus-
maß jedoch deutlich verringert wird. Letzteres kann erreicht werden durch eine 
Reduktion der als Folge eines Explosionsereignisses erwartbaren Trümmerdich-
ten und Verringerung der Wurfradien und damit durch eine Verringerung der 
Anzahl möglicher Todesopfer. Das Ziel der bisher mit [6] vorgestellten Sofort-
maßnahmen ist der Schutz vor Trümmerwurf aus dem ehemaligen Munitions-
lager. Die Sofortmaßnahmen werden entsprechend durch den Trümmerimpakt 
belastet, sie werden jedoch auch anderen Explosionseffekten wie Stoßdruck-
welle, Erdstoß und gegebenenfalls Flammeneinwirkung ausgesetzt und sind  
dahingehend zu bemessen. 

Wenn felssichernde Maßnahmen wie Felsanker oder Verpressvorgänge geplant 
werden, sollte der Fels vertieft geologisch untersucht und beschrieben werden, 
um die Gesamtstabilität bei der Bemessung der Verankerungen berücksichtigen 
zu können oder das Verpressmaterial und den Verpressdruck entsprechend  

                                                 
1  Die baulichen Sofortmaßnahmen wurden vom VBS im Laufe des Projektes in Vorausmaßnahmen umbenannt (siehe Kap. 5).  
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auslegen zu können, so dass die bestehende Gefährdung nicht erhöht wird.  
Es sollte auch bedacht werden, dass die Durchführung der geologischen Unter-
suchungen eine Arbeit am Fels bedeutet und somit das Risiko gegenüber dem 
derzeitigen Stand erhöhen kann. Entsprechend sollten diese Untersuchungen 
mit der notwendigen Umsicht durchgeführt werden. 

Während der Errichtung baulicher Schutzmaßnahmen steigt die Gefährdung 
einer Initiierung der verschütteten Munition, es sei denn, die Schutzbauten wer-
den in unbelasteten Bereichen errichtet und auch die Bauausführung tangiert 
den munitionsbelasteten Bereich nicht. Solche außerhalb der Bereiche verschüt-
teter Munition oder im nachträglich geräumten Bereich errichtete Schutzbauten 
bieten in Form von Fangwällen, Mauern o.ä. hauptsächlich bei flachem, fokus-
siert gerichtetem Trümmerwurf Schutz. Die vom VBS angedachten Testfeld- 
räumungen zur Untersuchung des Bauuntergrundes im Anlagenperimeter sind 
deshalb sehr zu begrüßen. Andere Versagensformen des Felsens bei innerer  
Detonation, beispielsweise ein nach oben gerichteter Kraterauswurf, werden 
durch solche wandartigen Strukturen wenig abgedeckt.  

3.1.2 Hinweise zur Bemessung mit Bezug auf Blastbelastung 

Auch wenn die geplanten Schutzbauten hauptsächlich vor Trümmerwurf schüt-
zen sollen, werden sie insbesondere in unmittelbarer Nähe zum Explosionsort 
auch durch die Blastwelle beansprucht. Abhängig vom Abstand zur Explosions-
quelle und der Trümmergeschwindigkeit kann es auch zu einer Vorschädigung 
durch die Blastwelle und einer anschließenden Beanspruchung des geschwäch-
ten Bauteils durch Trümmerimpakt kommen. Der umgekehrte Fall, d.h. zuerst 
Auftreffen der Trümmer und anschließend Blastbelastung, ist mit Blick auf das 
primäre Schutzziel – Schutz vor Trümmerwurf im Fernbereich – wenig relevant. 

Die Schutzbauten sollten aus Sicht des EMI hinsichtlich der Blastbelastung und 
der zuvor beschriebenen kombinierten Beanspruchung bemessen werden. 
Mögliche Ladungsmengen und Detonationsorte sind in den Risikoanalysen [1, 
3] beschrieben. Die anzusetzenden Belastungswerte hängen von der jeweils ge-
planten baulichen Situation ab. Die Belastung wird unter anderem durch die 
Abstände von Schutzbau zu Explosionsort, Geometrie des Schutzwalls und die 
Umströmung durch die auftreffende Blastwelle beeinflusst. 

Der auftreffende reflektierte Druck und der zugehörige Impuls können bei-
spielsweise vereinfachend analytisch nach [8] oder [9] bestimmt werden. Reali-
stischere Werte zur Druckausbreitung liefern zum Beispiel »Computational-
Fluid-Dynamics«-Ansätze (CFD-Ansätze), wie sie auch in [3] verwendet wurden. 
Mit CFD-Ansätzen können sowohl Reflektionseffekte durch die umgebende  
Topographie wie auch das (stützende) Umfließen des Schutzwalls durch die 
Blastwelle abgebildet werden. 
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3.1.3 Hinweise zur Bemessung mit Bezug auf Trümmerwurf 

In den Risikoanalysen [1, 3] sind Ansätze aus der Richtlinie TLM 2010 Teil 2 [10] 
verwendet worden, um die Trümmerausbreitung und die sich daraus ergeben-
den möglichen Schädigungswerte zu bestimmen. Wie in den Risikoanalysen er-
wähnt, sind die Richtlinien TLM 2010 Teil 2 [10] nicht für den Fall eines nach 
einem Explosionsereignis verschütteten Munitionslagers entwickelt worden, sie 
stellen jedoch Berechnungsansätze zur Verfügung, die dem aktuellen Stand der 
Technik entsprechen und die Anforderungen an Munitionslager in der Schweiz 
definieren. Dementsprechend ist es aus Sicht des EMI möglich, mit Hilfe der 
TLM 2010/Teil 2 [10] die Wirksamkeit von baulichen Sofortmaßnahmen zu be-
urteilen und mit den derzeitigen Risikowerten aus [1, 3] konsistent zu verglei-
chen. Da die TLM 2010/Teil 2 für intakte, nach aktuellen Baunormen erstellte, 
Munitionslager gelten, sollten die Ergebnisse aus Berechnungsansätzen für ver-
schiedene Lagerformen und mögliche Versagensmodi verglichen und auf das 
ehemalige Munitionslager Mitholz übertragen werden. So sind grundsätzlich 
unterschiedlich Versagensformen bei einer möglichen Explosion denkbar. Die 
Risikoanalyse [3] beschreibt Trümmerwurf aus Kraterbildung sowie den gerich-
teten Trümmerwurf ausgehend von den ehemaligen Stollenportalen als konser-
vative Szenarien im Sinne des Vorsorgeprinzips als maßgebend für die Risiko-
betrachtung. Die VBS-Risikoanalyse [1] geht von einem Trümmerwurf aus den 
(weiterhin bestehenden) Klüften im Bereich des »Dreispitz« aus, der entspre-
chend dem Modell für »sehr kurze Kammer ohne Vorstollen« in Felsanlagen 
(Anhang 3, Abschnitt 1.2.13 [10]) berechnet wurde. 

Wirkungen aus Zugangsstollen 

Verhältnismäßig große Flächen der Gefährdungsbereiche aus [3] ergeben sich 
aus der Möglichkeit eines gerichteten Trümmerwurfs ausgehend von den ehe-
maligen und aktuellen Stollenportalen. Entsprechend erscheint aus Sicht des 
EMI die Anordnung von Schutzdämmen vor allen aktuellen und ehemaligen  
Zugängen der Anlage als risikomindernde Sofortmaßnahme sinnvoll. Als risiko-
mindernde Maßnahme zum Schutz der Bevölkerung im Ort Mitholz sind insbe-
sondere die nördlichen Portale maßgebend. 

Für die Analyse der Wirksamkeit von Schutzdämmen als Maßnahme zur Minde-
rung des möglichen gerichteten Trümmerwurfs aus Zugangsstollen oder Lager-
kammern werden in der TLM 2010 Teil 2 (Anhang 3, Abschnitt 1.2.12 [10]) 
empirische Gleichungen angegeben, mit denen bei vorgegebener Schutz-
dammgeometrie die Wurfradien für einzelne Trümmerdichten (und damit kor-
reliert Schadensausmaße) berechnet werden können. Voraussetzung zur Beur-
teilung ihrer Wirksamkeit ist die Festlegung der Dammgeometrien und der je-
weiligen Abstände zu den Portalen. Bei entsprechend angeordneten Schutz-
dämmen können beträchtliche Reduktionen der auf den möglichen Trümmer-
wurf aus Stollenportalen bezogenen Gefährdungszonen erreicht werden. 
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Wirkungen aus Kratern 

Aufgrund der zu erwartenden vertikalen Abgangswinkel der Felstrümmer bei 
einer ebenfalls möglichen Kraterbildung sind Schutzwälle in diesem Fall wenig 
wirksam. Um den Trümmerwurf ausgehend von der Felsumlagerung der gela-
gerten Munition zu berechnen, stellt [10] in Anhang 3, Abschnitt 2.4 empiri-
sche Ansätze zur Verfügung, die auch in [3] verwendet wurden. Zur Wirksam-
keitsbeurteilung von Maßnahmen zur Risikominderung sollten aus Sicht des 
EMI sowohl die Modelle mit als auch ohne Lockergesteinsüberdeckung verglei-
chend betrachtet werden. Zur besseren Eingrenzung der Ergebnisse wäre eine 
geologische Einschätzung hinsichtlich des Zutreffens der Modellgrundlagen er-
forderlich. 

Die Gefährdung aus Trümmerwurf, ausgehend von der Felsumlagerung, kann 
gegebenenfalls durch Netze verringert werden. Vollständig verhindern wird sich 
der Kraterauswurf durch Netzstrukturen nicht lassen, dafür ist der erwartbare 
Gehalt an kinetischer Energie der Felstrümmer zu hoch. Auch die Netzstruktu-
ren sind auf die Belastung ausgehend von den unterschiedlichen Trümmer-
wurfszenarien hin zu bemessen. Zielführend könnte es sein, die Netze nicht frei 
zu spannen, sondern um den Fels herumzulegen und zu verankern. Dabei kann 
auch die Verwendung mehrerer Netze mit unterschiedlichen Maschengrößen 
sinnvoll sein, um insgesamt das Gewicht der Netze zu reduzieren. 

Möglicher Bemessungsansatz 

Sämtliche Schutzmaßnahmen vor Gefährdung durch Trümmerwurf sollten  
auf den möglichen Trümmerimpakt hin bemessen werden. Aus einem im Explo-
sionsfall weggeschleuderten Netz oder dessen Bruchfragmenten darf sich 
ebenso keine neue Gefährdung ergeben, wie aus Bruchstücken eines Schutz-
walls, der durch Trümmerwurf beaufschlagt wird. Die Schwierigkeit des Ge-
samtprojektes besteht darin, mögliche Explosionsszenarien sicher vorherzusa-
gen. Dementsprechend ist es schwierig, ausgehend von möglichen Explosions-
mengen und -orten sowie der Felsbeschaffenheit, die Trümmercharakteristika 
in Form von Abgangsgeschwindigkeiten, Abgangswinkeln und Massenvertei-
lungen zu definieren. 

Ein möglicher, wenn auch grober, Ansatz könnte aus Sicht des EMI darin beste-
hen, das Szenario des Unglücks von 1947 als Referenz zu benutzen. Das Doku-
ment Nr. 011 aus [11] stellt einen Plan zur Verfügung, der die Trümmer aus 
dem Unglücksereignis 1947 kartiert (Abbildung 3-1). Damit sind die finale Lage 
der einzelnen Trümmer und deren jeweiligen Abmessungen (und damit Mas-
sen) bekannt. Mit Abschätzung der vertikalen Abgangswinkel nach den Ansät-
zen in [10] könnten die Abgangsgeschwindigkeiten, die zu den jeweiligen 
Wurfweiten führen, zurückgerechnet werden. Ausgehend von den Abgangs-
bedingungen und den Eigenschaften der Trümmer, können an den geplanten 
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Orten der Schutzwälle die jeweiligen Impaktgeschwindigkeiten und die kineti-
sche Auftreffenergie zur baulichen Auslegung der Schutzwälle berechnet wer-
den. Es ist anzumerken, dass ein solcher Ansatz, der vom Fundort der Trümmer 
ausgeht, im Gegensatz zum Einschlagort, nur eine grobe Näherung darstellt, 
weil Effekte wie ein Aufbrechen der Trümmerstücke bei Aufprall auf dem Bo-
den und das »Weiterrollen« (»bounce and roll«) nicht berücksichtigen werden. 

 

Abbildung 3-1: Kartierung der Trümmer aus Ereignis 1947 in Dokument Nr. 011 [11]. 

3.2 Fazit zur Auslegung baulicher Sofortmaßnahmen  

Die bisher vorliegende Darstellung baulicher Sofortmaßnahmen in [6] reicht in 
ihrer Detailtiefe nicht aus, um eine Bewertung hinsichtlich ihrer Wirksamkeit 
vorzunehmen. Ohne einer Planung durch das VBS vorgreifen zu wollen, sind in 
den vorherigen Abschnitten Aspekte herausgestellt worden, die aus Sicht des 
EMI bei der Planung baulicher Sofortmaßnahmen mindestens berücksichtigt 
werden sollten. Diese Zusammenstellung kann nicht abschließend sein, da eine 
solche Planung immer durch die jeweiligen Detailpunkte definiert wird. Die vor-
genannten Ausführungen geben jedoch Hinweise zu Bemessungsansätzen hin-
sichtlich Blastbelastung und Trümmerbeaufschlagung von Schutzstrukturen 
(Schutzwälle und Netze) und deren jeweiliger baulicher Ausführung. 
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4 Variantenevaluation Phase II 

Nach Projektplan [6] vertieft die Phase II der Variantenevaluation die nach 
»Phase I zur Weiterbearbeitung empfohlenen Varianten« im Umfang detaillier-
ter Nachweise der technischen Machbarkeit, Kosten- und Zeitschätzungen  
sowie einer »Risikobeurteilung im Rahmen der einzelnen Prozesse« [6]. Zur  
Beurteilung der in Phase II relevanten Unterlagen wurden dem Fraunhofer EMI 
am 9. Januar 2020 die folgenden maßgeblichen Dokumente vorgelegt: 

 Variantenblatt »Sanierung«, Version Vernehmlassung vom 9. Januar 
2020, vom 20. Dezember 2019 

 Zeitplan Variante »Sanierung« vom 7. Januar 2020 

 Option »Überdeckung« vom 8. Januar 2020 

 »Entscheidungsbaum Sanierung« vom 20. Dezember 2019 

 »Vertiefungsbedarf Bausteine« vom 31. Dezember 2019 

Diese Dokumente werden durch einzelne Baustein-Beschreibungen ergänzt, die 
den Inhalt der Variante »Sanierung« in unterschiedlicher Detailtiefe beschrei-
ben. Die Inhalte der genannten VBS-Dokumente zu Phase II werden in diesem 
Bericht nicht wiederholt, das Verständnis der nachfolgenden Beurteilung der 
Dokumente setzt die Kenntnis dieser voraus. 

Entsprechend der genannten Dokumente und der Präsentation ihrer Inhalte am 
24. Januar 2020 durch Projektleitung und Vertreter des GS VBS, werden nun 
nicht mehr, wie in Phase I noch geplant, unterschiedliche spezifizierte Varianten 
zur Risikosenkung durch Räumung, Teilräumung oder andere Maßnahmen, die 
eine Räumung ausschließen, geplant. Stattdessen wird eine einzelne Variante 
»Sanierung durch Räumung« beschrieben, zu der unterschiedliche technische 
Aspekte hinsichtlich Umsetzbarkeit und Wirksamkeit im weiteren Verlauf des 
Projekts untersucht werden sollen. Damit werden mehrere der Varianten aus 
Phase I zusammengefasst und der Empfehlung aus Abschnitt 2.1 dieses Be-
richts folgend, positive Aspekte der vorhergehenden Phase aufgegriffen, ohne 
sie strikt einzelnen Varianten exklusiv zuzuschreiben. Damit wird vermieden, 
möglicherweise positive Aspekte aus einzelnen Variantenbeschreibungen bei 
einem »Aussortieren« dieser Varianten nicht mehr zu beachten. Ergänzend 
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wird durch das VBS eine Option »Überdeckung« ausgearbeitet, die als mögli-
che Alternative zu einer Räumung zum Tragen kommt, sollte sich die vollstän-
dige Räumung des ehemaligen Munitionslagers als nicht möglich erweisen. 

In diesem Kapitel werden die Variante »Sanierung durch Räumung«2 und die 
Option »Überdeckung« aus Sicht des Fraunhofer EMI im Rahmen der Pro-
jektphase II beurteilt. Bevor auf diese beiden Konzepte im Einzelnen auf Grund-
lage der o.g. Dokumente in den Abschnitten 4.3 und 4.4 eingegangen wird, 
folgt zunächst in Abschnitt 4.1 eine generelle Beurteilung der vorgelegten  
Planung in Phase II und in Abschnitt 4.2 des Vertiefungsbedarfs zu den (eigent-
lich variantenunabhängigen) Bausteinbeschreibungen. Das Kapitel schließt mit 
einem Fazit und Empfehlungen zur weiteren Arbeit an den Konzepten ab.  

Die Beurteilung aus Sicht des EMI beschränkt sich auf die die Variante »Sanie-
rung durch Räumung« und die Option »Überdeckung« hinsichtlich ihrer Wirk-
samkeit zur Minderung des Risikos ausgehend von möglichen Explosionsereig-
nissen. Die Beurteilung bezüglich möglicher Umweltschäden und Altlasten 
durch die Munition und deren Räumung erfolgt durch das BAFU. 

 

4.1 Generelle Beurteilung der Planung in Phase II 

Grundsätzlich begrüßt das Fraunhofer EMI das Vorgehen, primär die vollstän-
dige Räumung der Anlage nachzuverfolgen und sich bei der Wahl von techni-
schen Verfahren und Hilfsmitteln sowie zur Örtlichkeit des Beginns der Räu-
mung möglichst erst nach eingehender Prüfung festzulegen. Dieses Vorgehen 
entspricht einer Empfehlung aus Abschnitt 2.1 dieses Berichts. Weiterhin unter-
stützt das Fraunhofer EMI das Konzept, eine Option als Rückfallebene nachzu-
verfolgen, die unabhängig von der Variante »Sanierung durch Räumung« ist. 
Das Fraunhofer EMI empfiehlt, diese Option der »Überdeckung« bereits früh-
zeitig vollständig und eigenständig zu planen, um im Verlauf der Planung der 
Räumung eine echte Rückfallebene zu haben, sollte sich die favorisierte Lösung 
der vollständigen Räumung als nicht machbar erweisen. Die Beschreibung der 
»Bausteine« zur Variantenplanung ist bisher sehr auf die Variante »Sanierung 
durch Räumung« beschränkt. Entsprechend dem zuvor Festgestellten, sollten 
die Baustein-Beschreibungen auch auf Aspekte und Vertiefungsbedarf zur  
Option »Überdeckung« ausgeweitet werden. 

                                                 
2 Im Variantenblatt vom 20.12.2019 wurde von »Sanierung« gesprochen. Da der Begriff »Sanierung« im altlastenrechtlichen Sinn an-

ders besetzt ist, heißt die Variante nun »Räumung«. Inhaltlich ändert sich dadurch nichts. 
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Während die Planung des VBS zum grundsätzlichen Vorgehen ausdrücklich  
unterstützt wird, kann festgestellt werden, dass die Detailtiefe, die in [6] für die 
Projektphase II gefordert wurde, insbesondere hinsichtlich der Überprüfung der 
technischen Machbarkeit bislang nicht erreicht ist. Auf Grund des Umfangs und 
der Komplexität der Planungsaufgabe ist es auch aus Sicht des EMI ein sinn- 
voller Schritt, von dem Vergleich unterschiedlicher zu verfolgender Räumungs-
varianten abzurücken und stattdessen die Bausteine tiefergehend zu unter- 
suchen. Diese tiefergehende Untersuchung ist in den Bausteinbeschreibungen 
noch nicht vollständig erfasst. Zum einen sind die Beschreibungen der einzel-
nen Bausteine qualitativ nicht konsistent. Zum anderen ist die Frage der Mach-
barkeit nicht abschließend geklärt. 

Aufgrund der Komplexität der Planung und der unterschiedlichen Abhängig-
keiten zwischen den einzelnen Schritten empfiehlt das Fraunhofer EMI, den bis-
herigen »Entscheidungsbaum Sanierung« vom 20. Dezember 2019 deutlich  
detaillierter auszubauen: Neben den Abhängigkeiten der Schutzmaßnahmen, 
ihrer Ausprägung und binären Entscheidung (ja/nein) sollten konkrete Kriterien 
aufgenommen werden, wann welche Entscheidung getroffen wird. Die Ent-
scheidungen zu den einzelnen Kriterien sollten durch den Nachweis der jeweili-
gen technischen Machbarkeit getrieben sein. Zu den Kriterien gehören auch 
mögliche Abbruchkriterien und Exit-Strategien, ab wann beispielsweise ein  
alternatives Räumkonzept verfolgt wird, oder auch, ab wann auf die Option 
Überdeckung umgeschwenkt wird. Dies impliziert, dass auch die Option der 
Überdeckung mit gleicher Detailtiefe in den Entscheidungsbaum aufgenommen 
wird, mit allen hierfür relevanten Bausteinen und Entscheidungskriterien. Ent-
lang des Entscheidungsbaums könnte auch der Projektzeitplan beschrieben und 
nachverfolgt werden. Ein solcher Entscheidungsbaum kann sehr komplex wer-
den und hat möglicherweise den Nachteil, dass alle Aspekte von Beginn an mit 
einfließen müssen. Weitere Methoden werden beispielsweise in IEC/ISO 31010 
[12] aufgezeigt: Ergänzend zum Entscheidungsbaum, können z.B. »Cross- 
Impact« Analysen die einzelnen Abhängigkeiten einschließlich Eintrittswahr-
scheinlichkeiten erleichtern oder Bayes’sche Netze können als Einflussdiagram-
me einzelne Abhängigkeiten darstellen.  

 

4.2 Vertiefungsbedarf Bausteine 

Das Dokument »Vertiefungsbedarf Bausteine« vom 31.12.2019 stellt, aus- 
gehend von den einzelnen Bausteinbeschreibungen und der Zielsetzung der  
Sanierung des ehemaligen Munitionslagers, den Bedarf an weitergehenden 
technischen Untersuchungen fest. Hierbei wird für jeden der Bausteine aufge-
führt, welche Fragen zu klären sind, um die Machbarkeit der Variante »Sanie-
rung durch Räumung« nachzuweisen und in der Planung voranzuschreiten. Aus 
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Sicht des Fraunhofer EMI werden hierbei für alle Bausteine sinnvolle Fragestel-
lungen aufgeworfen. Nachfolgend werden nicht alle Bausteinbeschreibungen 
aufgegriffen, sondern nur zu den Bausteinen, bei denen aus Sicht EMI weiterer 
Bedarf besteht, kommentiert: 

Der Baustein »Geologie« wirft mit Blick auf die mögliche Umsetzbarkeit der 
Räumung die kritischsten Fragen auf, so dass von deren Beantwortung die ge-
nerelle Machbarkeit der Variante »Sanierung durch Räumung« und der Option 
»Überdeckung« abhängt. Hierzu gehören etwa die Fragen, wie weit der große 
Felssturzbereich, der beim Einsturz der Anlage infolge der Explosion 1947 ent-
stand, den durch natürliche Zerklüftung und als Explosionsfolge geschwächten 
Fels der »Flue« abstützt, wie verpressfähig das Felsgestein ist oder inwieweit 
der Berg im Bereich des ehemaligen südlichen Sackbahnhofs abgetragen wer-
den kann. 

Für den Baustein »Schutzbauten« sollte über die zeitlich mögliche Umsetzung 
definiert werden, ob die jeweiligen Schutzbauten zeitnah als Vorausmaßnahme 
(vgl. Kapitel 5 Beurteilung »Vorstudie Schutzbauten als Vorausmaßnahmen«) in 
Betracht kommen, oder erst bei Beginn der Räumung realisiert sein müssen.  
Zu ersteren können Netzsysteme als lokaler Schutz für Gebäude oder Verkehrs-
infrastruktur zählen, zu letzteren beispielsweise Galerieüberbauten aus Stahl-
beton oder Netzsystemen entlang der Kantonsstraße. Die Fragestellungen, die 
im Zusammenhang einer konkreten Planung der jeweiligen Ingenieuraufgabe 
zu klären sein werden, sind in der Bausteinbeschreibung zu den Schutzbauten 
noch nicht adressiert. Ob und inwieweit entsprechende Maßnahmen zielfüh-
rend und machbar sind, wird in den vorliegenden Dokumenten bisher nicht  
beantwortet. Grundsätzlich muss eine Beurteilung der Vorausmaßnahmen  
zeigen, wo und in welchem Umfang Schutzbauten notwendig erscheinen. 

Das Dokument zum Vertiefungsbedarf stellt diesen für zwei Bausteine »zu  
räumende Bereiche« und »Vorausdetektion / Räumung Munition« aus Sicht des 
VBS fest. Die Bausteinbeschreibungen fassen die beiden Aspekte in einem Bau-
stein »Räumkonzeption« zusammen. Insbesondere mit Blick auf den weiteren 
Planungsverlauf der Räumung ist die Beantwortung der im Vertiefungsbedarf 
formulierten Fragen dringend. Aus Sicht des EMI ist eine systematische Auf- 
stellung von unterschiedlichen Räumszenarien sinnvoll, für die jeweils zugleich 
eine Risikobewertung im Sinne der Störfallverordnung durchgeführt werden 
muss. Auch diese Räumszenarien sollten Eingang in den zuvor beschriebenen 
Entscheidungsbaum finden, in dem ebenfalls die Entscheidungskriterien bzgl. 
der Räumverfahren abgebildet sein müssten. Hinsichtlich der Wahl von Detek-
tionsverfahren wird empfohlen, ebenfalls eine Entscheidungssystematik zu defi-
nieren. Hierzu sollte mindestens zusammengestellt werden: 

 Welche Detektionsverfahren stehen bereits jetzt zur Verfügung? 
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 Welche Detektionsverfahren werden ggf. neu entwickelt und evaluiert? 

 Was sind die Limitierungen der jeweiligen Verfahren? 

 Gibt es Performanzparameter für eine Detektion von Munition im Fels? 

Im Vertiefungsbedarf zu dem Baustein »Evakuierung« sollten die dort festge-
haltenen Fragestellungen ergänzt werden mit Fragen nach Entscheidungskrite-
rien: 

 Ab wann wird die Ortschaft evakuiert? 

o Ab wann werden nur Teile der Ortschaft evakuiert? 

o Liegt der Entscheidung immer eine Risikoberechnung zu 
Grunde? 

o Wann wird situativ entschieden, dass sofort evakuiert werden 
muss? 

 Wie lange wird evakuiert? 

4.3 Variante »Sanierung« 

Wie eingangs beschrieben, hält das Fraunhofer EMI die Zusammenlegung von 
ehemals sechs verschiedenen Varianten, die unterschiedliche Räumkonzepte 
verfolgten, zu einer einzelnen für sinnvoll, wenn die zuvor den einzelnen  
Varianten zugeordneten Aspekte nun in die Lösungsfindung des besten Räum-
konzepts einfließen. Eine »vertiefende« Betrachtung wie in der Variantenbe-
schreibung benannt, ist zumindest nach Kenntnis des EMI auf technisch-plane-
rischer Ebene bisher nicht erfolgt. Zunächst wurden nur die offenen Fragestel-
lungen im »Vertiefungsbedarf Bausteine« gesammelt, aber nicht beantwortet. 

In den »Realisierungsphasen« zur Räumung wird die Möglichkeit eines schicht-
weisen Abtrags des Dreispitzes als Vorausmaßnahme genannt. Als manipulati-
ver Eingriff in den durch Steinschlag gefährdeten Bereich, der damit die Initiie-
rungswahrscheinlichkeit einer Explosion erhöht, kann dies aus Sicht des EMI 
nicht als Vorausmaßnahme durchgeführt werden. Die Vorausmaßnahmen müs-
sen kurzfristig und vor Beginn der Räumarbeiten das Risiko für die Bevölkerung 
in Mitholz senken – dieses Ziel wird durch einen Abtrag des Felsens nicht er-
reicht. Damit ist der mögliche Abtrag des Dreispitzes in dem bisher vorliegen-
den Entscheidungsbaum deutlich zu früh innerhalb des Realisierungsprozesses 
angeordnet. Auch nach Abschluss der Vorausmaßnahmen sind zum möglichen 
Abtrag des Dreispitzes einige Aspekte, insbesondere zur Geologie zu klären, die 
bisher in den vorliegenden Dokumenten nicht adressiert sind: 
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 Wenn derzeit durch Teile des Dreispitzes eingeklemmte Felsbrocken ab-
gestützt werden, wie erfolgt deren Sicherung und zu welchem Zeit-
punkt (d.h. wieviel von der Gewichtskraft darf weggenommen werden, 
dass lose Brocken weiterhin eingeklemmt bleiben?)? 

 Wie erfolgt die Sicherung innerhalb der Anlage? 

 Mit welchen Verfahren soll abgetragen werden? 

Weiterhin muss der Abbau als Prozess in der Risikoanalyse mit aufgeführt wer-
den. Die Gefährdungsbereiche können sich während des Abtrags dynamisch 
ändern: Zum einen steigt möglicherweise die Eintrittswahrscheinlichkeit für ein 
größeres Explosionsereignis, zum anderen verringert sich jedoch auch die po-
tentielle Trümmermasse für die Kraterszenarien am Dreispitz. 

In Phase 4 der Realisierungsphasen wird eine Räumung von allen möglichen 
Angriffspunkten gleichzeitig diskutiert. Aus Sicht des Fraunhofer EMI kann dies 
nur nach einer entsprechenden Risikobeurteilung nach Störfallverordnung erfol-
gen. Aus unserer Sicht erscheint derzeit ein Beginn der Räumung von Süden 
her als sinnvoll, da einerseits relativ früh bereits mit der Räumung der vermutet 
größten Munitionsnester im südlichen Bereich des Bahnstollens und der ehe-
maligen Abortanlage begonnen wird, und andererseits auch die Versturzmasse 
aus dem Explosionsereignis von 1947 zumindest bei kleineren Explosionen als 
Schutz für das Dorf Mitholz wirken kann. Der Versturzbereich ist in die fort-
schreitende Räumung selbstverständlich einzubeziehen. Sämtliche Räumarbei-
ten (einschließlich Proberäumungen im Bereich der ehemaligen Anlage) sollten 
erst nach Fertigstellung der Vorausmaßnahmen begonnen werden. Hinsichtlich 
Evakuierungen müssen vorher Kriterien festgelegt werden, wo ab welchem  
Risikowert evakuiert werden muss. Die in der Variantenbeschreibung genann-
ten Evakuationsszenarien sind zu pauschal formuliert und bisher nicht quantita-
tiv begründet. 

Hinsichtlich der Wirkungsbeschreibung innerhalb des Dokuments zur Variante 
»Sanierung durch Räumung«, lässt sich aus Sicht des EMI feststellen, dass bis-
lang technisch und quantitativ belegte Betrachtungen fehlen, eine solche Wir-
kungsbeurteilung durchzuführen. Es wird empfohlen, eine Wirkungsbeurtei-
lung in den Prozess des Entscheidungsbaums einzupflegen, da dadurch auch 
Entscheidungskriterien gesetzt werden. 
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4.4 Option »Überdeckung« 

Die Option einer Überdeckung des ehemaligen Munitionslagers Mitholz mit 
Erdreich wird in dem entsprechenden Dokument vom 8. Januar 2020 beschrie-
ben. Diese Option sieht vor, zunächst das Innere des ehemaligen Munitions-
lagers zu verfüllen und anschließend den gesamten Bereich mit einer Über-
schüttung aus Lockergestein von bis zu 50 m Dicke zu sichern. Wie zuvor be-
schrieben, unterstützt das EMI die Idee, eine Alternative zu der Räumung des 
Lagers zu haben, die vollkommen unabhängig von den Randbedingungen der 
Räumung geplant wird. In Projektphase I wurde eine solche Überdeckung als 
»Variante C3« aufgeführt und dort jedoch verworfen. 

Die Beschreibung der Option »Überdeckung« ist noch unkonkreter als die Be-
schreibung der Variante »Sanierung durch Räumung«, eine quantitativ begrün-
dete Argumentation hinsichtlich Wirksamkeit und Machbarkeit der Rückfallop-
tion gibt es in den bisher vorgelegten Dokumenten nicht. So kann die Beurtei-
lung der Option durch das EMI auch nur allgemein ausfallen und Fragen aufge-
worfen werden, die im weiteren Verlauf der Planung aus Sicht des EMI berück-
sichtigt werden sollten. 

Insbesondere die Beschreibung der Realisierungsphasen ist sehr allgemein. Zur 
Beschreibung der Realisierungsphase 3 (»Baustellenvorbereitung« durch Ver-
füllung des Innenraums) fehlen Antworten auf zusätzliche Fragen, wie: 

 Wie soll der Innenraum verfüllt werden? 

 Was ist eine geeignete Füllmasse? Welche Eigenschaften muss sie zu 
welchem Zweck mitbringen? 

 Was passiert bei einer kraftschlüssigen Verbindung und wodurch ent-
steht der Kraftschluss? 

 Wie wird sichergestellt, dass alle Hohlräume verfüllt sind? 

 Wie wird sichergestellt, dass bei der Verfüllung nicht offenliegende  
Munitionszünder aktiviert werden? 

 Gibt es Verschiebungen von Felsmasse während des Verfüllvorgangs? 

Auch die Beschreibung der Überdeckung selbst, einer Überschüttung mit  
50 m Lockergestein, braucht aus Sicht des EMI eine quantifizierte Machbar-
keitsstudie, um sie entsprechend bewerten zu können. Jeglicher Nachweis, ob 
50 m ausreichend sind, um den Berg im Fall der Explosionsszenarien zu sichern, 
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fehlt. Ebenso fehlen Angaben dazu, welche Art von Gestein zum Einsatz kom-
men könnte, ob ein Verbund notwendig ist, wie die Böschungssicherung er-
folgt oder wie die Explosionsfolgen abgeschätzt werden. Ebenso wäre zu unter-
suchen, wie dauerhaft die Lösung ist und wie die Überschüttung aus Locker-
gestein sich im Erdbebenfall verhält. 

Entsprechend der Allgemeinheit der Beschreibung der Option »Überdeckung« 
hat die in dem Dokument aufgeführte Wirkungsbeurteilung keinerlei Aussage-
kraft und geht in ihrer Tiefe nicht über die Ergebnisse der Phase I der Varian-
tenevaluation hinaus. 

 

4.5 Fazit Variantenevaluation Phase II und Empfehlungen 

Die im Laufe der Projektphase II herausgearbeitete Trennung von Vorausmaß-
nahmen zur Reduzierung der Gefährdungsbereiche vor Beginn der Räumungs-
maßnahmen (vgl. auch nachfolgendes Kapitel 5) und den entsprechenden 
Schutzmaßnahmen während der Räumung wird ausdrücklich begrüßt. Eben- 
so hält das Fraunhofer EMI die Festlegung auf eine primär zu verfolgende  
Variante »Sanierung durch Räumung« und eine optionale Rückfallebene 
»Überdeckung«, die unabhängig von der primären Lösung ist, für zielführend. 
Auch die bisher in den entsprechenden Beschreibungen der jeweiligen Varian-
ten beabsichtigten technischen Untersuchungen einschließlich der Proberäu-
mungen erachtet das Fraunhofer EMI als zielführend und notwendig. 

Darüber hinaus wird empfohlen: 

 Erstellung eines quantitativ bewertbaren Nachweises der Wirksamkeit 
und Machbarkeit der Option »Überdeckung« vor Beginn der Planung 
der Variante »Sanierung durch Räumung«, um jederzeit während des 
Planungsprozesses eine echte Rückfallebene zu haben 

 Aufbau eines umfassenden Entscheidungsbaums unter Einbezug 

o beider Varianten 

o aller möglichen Handlungsoptionen und Kriterien zur Treffung 
von Entscheidungen 

o ggf. von Wahrscheinlichkeitswerten der Kriterienerfüllung 

o Abbruchkriterien zum Wechsel von der prioritären Variante  
»Sanierung durch Räumung« auf die Option »Überdeckung« 
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 Angaben, wann im Planungsprozess quantitative Risikoanalysen mit 
Auswertung nach Störfallverordnung erforderlich sind (Meilensteine) 
und wie diese in den Entscheidungsbaum einfließen 

 Parallel zum Entscheidungsbaum eine Definition des Zeitstrahls für die 
weitere Planung des Projekts und die Realisierung 

 Überführung des »Vertiefungsbedarfs« für die Bausteine in ein konkre-
tes Pflichtenheft mit Darstellung der jeweiligen Abhängigkeiten 

 Nachverfolgung der in den Abschnitten 4.2 bis 4.4 festgestellten zu-
sätzlich zu erarbeitenden technischen Fragestellungen 

 Erarbeitung von Evakuationsszenarien einschl. Umfang und Dauer der 
Evakuationsmaßnahme 
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5 Beurteilung »Vorstudie Schutzbauten als Vorausmaßnahmen« 

Mit Datum vom 26. Februar 2020 hat das GS VBS die »Vorstudie Schutzbauten 
als Vorausmaßnahmen« [13] zur Verfügung gestellt. Dieses Dokument be-
schreibt im Rahmen einer Machbarkeitsstudie mögliche bauliche Maßnahmen, 
die gemäß Forderung des BAFU die unzulässig großen Risiken sowie die Ge-
fährdungsbereiche, ausgehend von dem ehemaligen Munitionslager Mitholz [1, 
3], rasch reduzieren sollen. Als mögliche Vorausmaßnahmen werden genannt: 

 Dämme vor Stollenausgängen (verschütteten wie ausgebauten Stollen) 

 Netze zur Begrenzung des Trümmerwurfs ausgehend von Kraterbildung 

 Pfropfenverschlüsse und Hochdrucktor im ausgebauten Teil der Anlage 

Im Anschluss an eine Beurteilung des allgemeinen Teils der Vorstudie [13] in 
Abschnitt 5.1 werden nachfolgend die in der Vorstudie beschriebenen konkre-
ten Vorausmaßnahmen bewertet und Empfehlungen zur weiteren Vertiefung 
gemacht. 

 

5.1 Allgemeine Beurteilung der Vorstudie 

Die Vorstudie [13] geht davon aus, dass mit den zu entwickelnden Vorausmaß-
nahmen die Risiken ausgehend von den drei in den Risikoanalysen [1, 3] be-
schriebenen Ereignisszenarien zu reduzieren sind. Die maßgebenden Ereignis-
szenarien beschreiben Explosionen mit äquivalenten Explosivstoffmengen von  
1 t, 10 t und 20 t an unterschiedlichen Stellen im inneren der Anlage des ehe-
maligen Munitionslagers, vornehmlich im Bereich vor den ehemaligen Kam-
mern 4 bis 6 und im Verlauf des verschütteten Bahnstollens, vgl. [1, 3]. 

Auch wenn die Vorausmaßnahmen das Risiko so rasch wie möglich unabhän-
gig einer Zielvorgabe senken sollen, erscheint es dennoch sinnvoll, Ziele für die 
Planung der Vorausmaßnahmen zu formulieren. Zu diesen Zielen gehören unter 
anderem die generelle Machbarkeit, die Umsetzbarkeit innerhalb einer realisti-
schen Zeitspanne, etwa bis Ende 2021, und eine tatsächliche, quantifiziert 
nachgewiesene Reduktion der Gefährdungsbereiche. Ohne Vorgabe eines kon-
kreten Planungsziels für die Vorausmaßnahmen können diese auch nicht konk-
ret entworfen, geplant, bemessen und baulich ausgeführt werden. 
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Zur Abschätzung der Wirksamkeit der aufgeführten Vorausmaßnahmen wird 
teilweise auf Modelle der TLM 2010 Teil 2 [10] zurückgegriffen. Hier werden 
nach Abschnitt 1.2.7 der TLM »Massenparameter« fm angesetzt, die bei unter-
schiedlichen Szenarien den gleichzeitigen Trümmerwurf aus mehreren Stollen-
portalen berücksichtigen sollen. Die Vorstudie berücksichtigt zwei Öffnungen 
für das 20 t Ereignisszenario und fünf Öffnungen für die 1 t und 10 t Szena-
rien. Die Wahl der Anzahl der rechnerisch angesetzten Öffnungen wird in [13] 
nicht begründet; vermutlich wird seitens VBS davon ausgegangen, dass bei den 
kleineren Ereignisszenarien die verschütteten Portale sich nicht öffnen. Bei dem 
20 t Ereignis konzentriert sich die Betrachtung in [13] auf den Trümmerwurf im 
Norden der Anlage, d.h. aus dem ehemaligen Bahnstolleneingang und dem 
heutigen Lastwagen-Stollen. Das EMI stimmt zu, den Trümmerwurf in Richtung 
Dorf aus den beiden letztgenannten Portalen mit einer geringeren Reduktion 
der Trümmermassen zu berechnen. 

Sämtliche Ergebnisse der Vorstudie des VBS [13] werden dort ohne zugehörige 
Berechnungen dargestellt. Damit lassen sie sich nicht konkret und quantitativ 
beurteilen. Es folgt, dass auch im Folgenden nur Aussagen zur Plausibilität der 
Ergebnisse hinsichtlich der drei besprochenen Vorausmaßnahmen getroffen 
werden können. Zu einer Beurteilung der geplanten Maßnahmen und deren 
Wirksamkeit in der weiteren Planung sind aus Sicht des EMI die Grundlagen der 
getroffenen Aussagen auch quantitativ und vollständig zu dokumentieren. 

 

5.2 Dämme als Vorausmaßnahmen 

Die Beurteilung der Wirkung von Dämmen als Vorausmaßnahmen in [13] stützt 
sich vornehmlich auf Berechnungsmodelle der TLM 2010 Teil 2 [10] für Dämme 
vor Stollenportalen (Abschnitt 1.2.12 der TLM 2010/2 [10]). 

Hierzu lässt sich zunächst feststellen, dass der validierte Gültigkeitsbereich der 
Modelle der TLM 2010/2 auf intakte und nach Stand der Technik gebaute  
Anlagen limitiert ist. Andererseits gibt es auch nach Kenntnis der Autoren keine 
besser geeigneten Berechnungsmodelle, die explizit für verschüttete Felsanla-
gen entwickelt und validiert worden wären. Somit ist die Wahl der TLM-
Modelle auch aus Sicht des Fraunhofer EMI sinnvoll. Gleichzeitig sollten die er-
zielten Ergebnisse als auch die zu Grunde gelegten physikalischen Zusammen-
hänge eher als Größenordnungen, statt als exakt berechnete Werte interpre-
tiert werden, die dann zumindest eine Abschätzung der zu erwartenden Phäno-
mene ermöglichen. 

Die Modelle der TLM 2010/2 gehen davon aus, dass Dämme direkt vor den 
Stollenportalen errichtet werden. Darüber werden die Gefährdungsbereiche in 
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ihrer Länge auf bis zu 40 Prozent begrenzt, indem die flach abgehenden Trüm-
merstücke durch die Dämme aufgefangen werden und sich der Trümmerwurf 
auf steilere (nicht durch die Geometrie des Dammes abgedeckte) Flugbahnen 
beschränkt ([10], Abschnitt 1.2.12.1). Alternativ sind ebenfalls Dämme denk-
bar, die direkt vor den gefährdeten Objekten platziert werden und diese damit 
innerhalb des »Schattens« des Dammes schützen. Solche Dämme werden in 
der TLM 2010/2 nicht behandelt und die Autoren stimmen mit dem VBS dar-
über ein, dass eine Machbarkeit solcher Dämme auf Grund der beengten Platz-
verhältnisse in der Ortschaft Mitholz sehr fragwürdig ist. 

Ausgehend von den zuvor genannten Explosionsszenarien werden in der Vor-
studie [13] Gefährdungsbereiche vor den einzelnen Stollenausgängen der ehe-
maligen Anlage mit und ohne Ansatz von Dämmen gegenübergestellt. Dazu 
werden auch einzelne Dämme aufskizziert, die sehr schmal direkt vor dem  
jeweiligen (ehemaligen) Stollenausgang platziert werden und wegen der  
steilen Böschung eine Böschungssicherung aus Stahlbeton aufweisen. Diese  
Böschungssicherung wirkt gleichzeitig als Prallplatte für die ankommenden 
Trümmer. Die Vorstudie kommt zu dem Schluss, dass das Risiko durch die in 
der Vorstudie dargestellten Dämme nicht reduziert werde und in Teilen durch 
ein »Verspritzen« der Trümmer an den harten Prallplatten auf den Dämmen 
das kollektive Risiko für die Bevölkerung ggf. sogar noch erhöht werde [13]. 

Dieser Aussage widerspricht das Fraunhofer EMI aus den folgenden Gründen: 

1. Die Gegenüberstellung von scharf abgegrenzten zwiebelförmigen Gefähr-
dungsbereichen aus der EMI-Risikoanalyse [3] mit Gefährdungsbereichen, 
die breitere Radien aufweisen, ist nicht korrekt. 
Bereits in der Risikoanalyse des EMI wurde erläutert, dass diese dort darge-
stellten Gefährdungsbereiche eben nicht in ihrer Breite scharf abgegrenzt 
zu sehen sind, da die Stollenportale durch die Verschüttung und durch den 
zerklüfteten Fels nicht scharf definiert sind [3]. Die Darstellung der Gefähr-
dungsbereiche in [3] dient der Berechnung des Risikos für die Bevölkerung 
in Mitholz und ergänzt im Sinne einer Sensitivitätsanalyse die Aussagen der 
VBS Risikoanalyse [1]. Die in der EMI-Risikoanalyse dargestellten Gefähr-
dungsbereiche decken nicht alle weiteren noch möglichen Bereiche ab, so-
lange der Risikowert dadurch nicht deutlich verändert würde. Die exakte 
Ausrichtung der Gefährdungsbereiche hat auf die Berechnung des Risiko-
wertes nur marginale Auswirkungen und in [3] wird explizit darauf hinge-
wiesen, dass die Gefährdungsbereiche tatsächlich eher aus einer Umhüllen-
den der berechneten Szenarien gebildet werden sollten. Der Kanton Bern 
hat als Reaktion darauf den Gefahrenperimeter um das ehemalige Muni-
tionslager erweitert und veröffentlicht. Die in der Vorstudie [13] nun für die 
Wirksamkeitsbetrachtung aus der Einschätzung des Risikos ausgeschlosse-
nen Flächen neben den Gefährdungsbereichen aus gerichtetem Trümmer-
wurf müssen also korrekterweise in die Risikobetrachtung mit einbezogen 
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werden. Bei einer Gegenüberstellung dieser realistischeren Gefährdungs-
bereiche mit denen unter Berücksichtigung von Dämmen zeigt sich dann 
eine deutliche Reduzierung des Risikos für die Bevölkerung bei der Verwen-
dung von Dämmen. 

2. Die Form der in der Vorstudie dargestellten Dämme ist aus Sicht des EMI 
wenig zielführend: Aus den unter 1. genannten Aspekten sollten die 
Dämme deutlich breiter geplant werden – die ehemaligen Stollenausgänge 
werden sich wegen der Verschüttung und dem zerklüfteten Fels im Explo-
sionsfall nicht wie die ursprünglich engen Ausgänge verhalten; auch die  
aktuell ausgebauten Ausgänge werden im Falle einer Explosion wegen der 
Felszerklüftung möglicherweise deutlich breiter. 

3. Die Verwendung von Stahlbeton zur Böschungssicherung schafft gerade 
eine Oberfläche, an der ankommende Wurfstücke zerbersten und abge-
lenkt werden müssen. Ein weicheres Dammmaterial, beispielsweise Erd-
reich, ist eher in der Lage, die Energie ankommender Wurfstücke aufzuneh-
men. Der Damm muss im Falle einer großen Explosion von 10 t oder 20 t 
TNT-Äquivalent nicht erhalten bleiben. Gleichzeitig darf durch ein Versagen 
des Dammes natürlich auch keine weitere Gefährdung entstehen, wie es 
beispielsweise bei der Verwendung von Stein-Schotter der Fall wäre. Eine 
Sicherung eines steilen Erddammes durch Geotextilien oder »bewehrte 
Erde« ist sicherlich möglich. 

Eine Begründung, warum die angeführte Dispersion von Trümmerstücken an 
den in der Vorstudie dargestellten harten Dammböschungen als realistisch be-
trachtet wird, fehlt in der Vorstudie [13]. Damit kann die grundsätzliche Aus-
sage der Gegenüberstellung von Gefährdungsbereichen mit und ohne Dämme 
in der Vorstudie ebenfalls nicht begründet werden. 

Unter Beachtung der zuvor aufgeführten Punkte hat das VBS mit seiner Vor-
studie aus Sicht des EMI gezeigt, dass Dämme vor den Stollenausgängen die 
Gefährdungsbereiche verkürzen können. Daher ist es aus Sicht des EMI sinnvoll, 
die Planung von Dämmen weiterzuverfolgen und zu konkretisieren. Es wird 
empfohlen, dafür weiterhin die TLM 2010/2 [10] zu verwenden, unter Beach-
tung, dass die dort beschriebenen Modelle wegen ihres validierten Gültigkeits-
bereichs nur Abschätzungen bieten können. Weiterhin wird empfohlen, wei-
ches Dammmaterial zu verwenden, in dem Trümmerstücke eher aufgefangen 
oder abgebremst werden, statt an der Oberfläche zu zersplittern und weiterge-
leitet zu werden. Gegebenenfalls helfen skalierte Experimente bei der Beurtei-
lung der Reaktion solcher weichen Dämme auf ankommende Trümmer. 
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5.3 Netze als Vorausmaßnahmen 

Die Vorstudie beschreibt Netze in zweifacher Form als mögliche Vorausmaß-
nahmen zur Reduzierung der Gefährdung aus Trümmerwurf: Netze als lokalen 
Überbau für gefährdete Objekte (d.h. in der Regel Gebäude) und Netze an 
Klüften und Fels. Beide Netzsystem-Arten adressieren vornehmlich steil flie-
gende Trümmer und ergänzen damit potentiell die Vorausmaßnahmen gegen 
flachen Trümmerflug aus den Portalen. Wenn von »Netzen« gesprochen wird, 
sind damit Netzsysteme gemeint, die aus mehreren Lagen von Netzen bestehen 
können und zu denen ebenfalls die Verankerungen und Sicherungen der Netze 
gehören. 

Zur Wirksamkeit der Netze gegenüber den maßgebenden Explosionsszenarien 
macht die Vorstudie keine quantifizierten Aussagen. Eine Darstellung beispiels-
weise der reduzierten Gefährdungsbereiche fehlt. Die Vorstudie enthält eine 
Abschätzung der kinetischen Energie, welche die Trümmer bei dem Unfallereig-
nis 1947 gehabt haben mögen, um die entsprechenden Wurfweiten zu errei-
chen. Eine solche Abschätzung ist auch aus Sicht des EMI sinnvoll und notwen-
dig, um entsprechende Netzsysteme zu dimensionieren. Vergleichende Berech-
nungen von Flugbahnen haben gezeigt, dass bei Trümmergeschwindigkeiten 
von 50-70 m/s und Trümmermassen von 3000 bis 5000 kg die in der Vorstudie 
angegebenen Energiegehalte von deutlich mehr als 10000 kJ plausibel sind 
(Abbildung 2 und Anhang 2: Abschätzung Energiegehalt Trümmer Mitholz 
1947). 

 

Abbildung 2: Näherungsberechnung der Wurfweiten für einzelne Wurfstücke von 3 t bis 5 t 
Masse aus dem Unfallereignis 1947 bei Variation des Abgangswinkels und der Abgangsge-
schwindigkeit. Wertebereich vgl. Anhang 2: Abschätzung Energiegehalt Trümmer Mitholz 1947. 
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Die lokalen Netzsysteme an den exponierten Objekten werden grundsätzlich 
einer geringeren Belastung ausgesetzt, als die Netzsysteme unmittelbar am Fels. 
An den exponierten Objekten ist die Trümmerdichte deutlich geringer und der 
Energiegehalt der einzelnen Trümmerstücke hat mit der Entfernung zum Explo-
sionsort abgenommen. Das EMI stimmt mit dem VBS darüber ein, dass die bau-
technische Umsetzung der lokalen Netzsysteme an den Gebäuden deutlich 
schwieriger ist als am Fels. 

Während direkt am Fels das großflächige »darüberlegen« eines Netzsystems 
baulich einfacher erscheint, birgt es nach Aussage des VBS eine mögliche Be-
hinderung der Räumarbeiten und eines in Erwägung gezogenen Abtrags des 
»Dreispitz« vor der Räumung. Aus Sicht des EMI sollten hier Netzsysteme ver-
wendet werden, die im Fall von lokalen Arbeiten dort lokal geöffnet und an-
schließend wieder verschlossen werden können. 

Eine bremsende Wirkung von Netzen auch bei Versagen dieser wird in der Vor-
studie nicht beachtet. Aus Sicht des EMI sollte diese in der weiteren Planung 
von Netzstrukturen berücksichtigt werden, um eine realistischere Wirkungsbe-
urteilung von Netzen zu ermöglichen. Auch wenn ein Netzsystem einzelne 
Trümmer nicht vollständig auffängt, wird weiterhin kinetische Energie dissipiert, 
um das Netzsystem zu durchstoßen und zu verformen. Je nach Zeitdauer, die 
verstreicht, bis das Netzsystem vollständig unwirksam, d.h. zerstört, ist, bleibt 
gegebenenfalls weiterhin die Bremswirkung auf nachfolgende Trümmerstücke 
im Verlauf des Herausschleuderns erhalten; dies unter der Annahme, dass der 
Versagensmechanismus des Netzsystems deutlich träger ist als der Trümmer-
wurfprozess. Die zeitliche Abfolge ist abhängig von der Beschaffenheit des 
Netzsystems und der Geschwindigkeit der Trümmer (und damit von dem Ereig-
nisszenario). Sie sollte in der weiteren Planung und der Wirkungsbeurteilung 
der Netzsysteme berücksichtigt werden. Auch hier können experimentelle Un-
tersuchungen und numerische Simulation im Weitergang der Planung helfen, 
die Wirksamkeit der Netze einzuschätzen. 

 

5.4 Pfropfen und Hochdrucktor als Vorausmaßnahmen 

Pfropfen und ein Hochdrucktor an den ausgebauten Stollenausgängen werden 
in der Vorstudie [13] zwar als mögliche Vorausmaßnahme aufgeführt, jedoch 
nicht näher betrachtet. In [13] wird festgestellt, dass »umfangreiche Bemessun-
gen, Simulationen und Tests durchgeführt werden« müssten. Dies ist auch aus 
Sicht des Fraunhofer EMI notwendig, um ihre Wirksamkeit beurteilen zu kön-
nen. Gleichzeitig ist dies notwendig, um die generelle Machbarkeit solcher Ver-
schlusssysteme beurteilen zu können, da sie ebenfalls die Gefährdungssituation 
dadurch in mindestens zweifacher Weise beeinflussen könnten: 
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1. Durch einen Verschluss einzelner Ausgänge ändert sich möglicherweise die 
Verteilung des Drucks innerhalb der Anlage im Falle einer Explosion. Im 
Zuge der Diskussion um die Wirksamkeit von Dämmen hat das EMI jedoch 
gezeigt, dass verschiedene Öffnungsquerschnitte durch Klüfte und Stollen 
nur geringfügigen Einfluss auf die Höhe der Belastung innerhalb der Anlage 
haben (vgl. Protokoll zum »Workshop Schutzbauten« vom 19. November 
2019). Dies gilt somit auch umgekehrt, d.h. die Änderung des inneren  
Volumens der Anlage, die durch einen Verschluss der Stollenportale ent-
stünde, hätte nur geringen Einfluss auf die Belastung aus dem Gasdruck-
anteil innerhalb der Anlage (der Spitzenüberdruckanteil Fels wird durch das 
Volumen kaum beeinflusst). 

2. Die angesprochenen Verschlusssysteme müssen letztlich im Fels verankert 
werden. Bei einer Druckstoßbelastung geben die Pfropfen und Tore ihre  
Belastung an die Auflager weiter. Wenn der Fels in diesen Bereichen bereits 
natürlich stark zerklüftet ist, könnte eine Explosion diese Bereiche weiter 
lösen. Der Verankerung der Verschlusssysteme muss in die notwendige  
tiefergehende Betrachtung aufgenommen werden. 

Pfropfen und ebenso das in Betracht gezogene Hochdrucktor haben auch aus 
Sicht des EMI das Potential, den Trümmerwurf aus den betroffenen Portalen 
heraus zu begrenzen. Im Fall einer Explosion bleibt weiterhin eine Kraterbildung 
und ein Trümmerwurf ausgehend von der Felsumlagerung entsprechend den 
Abschnitten 2.1.2 und 2.1.3 der TLM 2010/2 [10] möglich. Aus Sicht des EMI 
ist es sinnvoll, diese Vorausmaßnahmen weiter nachzuverfolgen und sowohl die 
Wirksamkeit als auch die Machbarkeit in Form von Bemessung und baulicher 
Realisierbarkeit bis zum Jahresende 2021 nachzuweisen. Dabei sollten die Aus-
wirkungen der Portalabschlüsse auf die in den bisherigen Risikoanalysen [1, 3] 
dargestellten Gefährdungsbereiche dargestellt werden, oder alternativ in eine 
aktualisierte Risikoanalyse einfließen. Selbst bei vollständiger Unterbindung  
eines möglichen Trümmerwurfs aus den Portalen reduzieren die Verschluss- 
systeme das Risiko lediglich bis maximal auf die Werte der vorherigen VBS Risi-
koanalyse [1], welches als im nicht akzeptablen Bereich nach Störfallverordnung 
[2] gelegen berechnet wurde. 

Als Vorausmaßnahme sind die Verschlusssysteme so zu planen, dass sie nur im 
ausgebauten Bereich der Anlage verbaut werden, so dass weder der anste-
hende Fels durch die Arbeiten belastet wird, noch Arbeiten in Bereichen statt-
finden, die von Munitionsresten belastet sein könnten. Eine Manipulation am 
Fels muss während der Vorausmaßnahmen ausgeschlossen bleiben, um die 
Steinschlagwahrscheinlichkeit nicht weiter zu erhöhen. 
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5.5 Fazit Vorausmaßnahmen und Empfehlungen 

Zu den vom VBS in der Vorstudie beschriebenen Vorausmaßnahmen wird  
seitens EMI empfohlen: 

1. Festlegung eines Realisierungszeitraums bis spätestens Ende 2021 als Ziel 
der Machbarkeitsuntersuchungen. Nur Maßnahmen, die in absehbarer Zeit 
realisierbar sind und eine nachgewiesene Wirkung haben, erscheinen als 
Vorausmaßnahmen sinnvoll. 

2. Nachverfolgung der seitens VBS vorgeschlagenen Maßnahmen nach Abbil-
dung 3 [13] unter Hinzunahme von Dämmen vor den Portalen an den mit 
den Punkten 1 bis 3 gekennzeichneten Bereichen in Abbildung 3. Dabei ist 
zu bedenken, dass durch die natürliche Bergform südlich der Anlage mög-
licherweise bereits Trümmerwurf begrenzt wird. Im Einzelnen bedeutet 
dies: 

a. Nachverfolgung von in der Breite und in ihrem Material angepass-
ten Dämmen vor den Stollenportalen 1 bis 3 nach Abbildung 3 zur 
Reduzierung der Gefährdungsbereiche aus flachem Trümmerwurf. 
Dabei sind für die Reduktion des Gefährdungsbereiches insbeson-
dere die Dämme vor den Stollenportalen 1 und 2 relevant. 

b. Nachverfolgung der Planung und Bemessung von Netzsystemen vor 
dem Fels an den Orten 5 bis 8 nach Abbildung 3. Die Netzsysteme 
sollten auftrennbar sein, um allfällige Arbeiten am Fels während der 
Räumung nicht zu beeinträchtigen. 

c. Nachverfolgung der Portalverschlüsse aus Pfropfen und Hochdruck-
toren mit dem Ziel einer Realisierbarkeit bis Ende 2021 unter Be-
rücksichtigung der unter Abschnitt 5.4 genannten Randbedingun-
gen 

3. Quantitativer Nachweis der Risikominderung parallel zur weiteren Konkreti-
sierung während der Planungsphasen, um gegebenenfalls die Planung an-
passen zu können, so dass das übergeordnete Ziel der Vorausmaßnahmen 
– die Verminderung der Gefährdungsbereiche – sichergestellt ist. 
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Abbildung 3:Übersicht Maßnahmenplanung des VBS [13]. 
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6 Variantenevaluation Phase III und VBS-Risikoanalyse 2020 

Die Variantenevaluation des VBS zum ehemaligen Munitionslager Mitholz 
wurde in der dritten Phase des Projekts mit Vorlage des Berichts zur Variantene-
valuation [4] und insbesondere mit der aktualisierten Risikoanalyse des VBS 
(VBS RA 2020) [5] abgeschlossen. Die VBS RA 2020 bezieht sich auf die Er-
kenntnisse aus dem Bericht zur Variantenevaluation Phase III [4] sowie weitere 
neue Erkenntnisse, die unter anderem in der Dokumentation zu numerischen 
Simulationen mit Blick auf sympathetische Detonationsübertragung [14] und 
einer Machbarkeitsstudie zu einer Verfüllung der Hohlräume in dem eingestürz-
ten Bereich des ehemaligen Munitionslagers [15] zusammengefasst wurden. 

Mit der Entscheidung des VBS, die Räumung explizit als Ziel der Maßnahmen in 
Mitholz vorzugeben [16], hat sich der Fokus der Untersuchungen vom Finden 
einer »Bestvariante« aus unterschiedlichen Ansätzen zur Senkung des Risikos 
verschoben, hin zur Ausdefinition der konkreten Ausführungsschritte bei der 
»Variante Räumung«. Eine »Option Überdeckung« wird weiterhin verfolgt, um 
eine offene Handlungsoption zu haben, sollte aus technischen Gründen die 
Räumung nicht möglich sein. Entsprechend adressiert die VBS RA 2020 die ein-
zelnen Zeitabschnitte vom derzeitigen Ist-Zustand bis zum Abschluss der Räu-
mung und damit implizit auch die Teilaspekte des Variantenbeschriebs [4] und 
der zugehörigen Dokumente. 

Im nachfolgenden wird das Ergebnis der Prüfung der VBS RA 2020 beschrie-
ben, wobei zuvor genannte Grundlagen- und Hintergrunddokumente ebenfalls 
in die Prüfung einbezogen wurden. Nach einer allgemeinen Einschätzung folgt 
die Prüfung der Risikoanalyse. Im Anschluss an die Prüfung folgen im abschlie-
ßenden Abschnitt 6.7 Empfehlungen zum weiteren Vorgehen. 

 

6.1 Allgemeine Einschätzung der VBS RA 2020 

Die VBS RA 2020 [5] ist aus Sicht des Fraunhofer EMI klar strukturiert, folgt 
prinzipiell dem Verlauf der bis zur Räumung erforderlichen Prozesse, und damit 
der Risikoentwicklung, und ist damit aus Sicht des EMI nachvollziehbar. Gleich-
zeitig wird für die Beschreibung der Risikoentwicklung vorausgesetzt, dass die 
getroffenen Annahmen immer vollständig zutreffen und die technischen Maß-
nahmen aus den Machbarkeitsstudien umsetzbar und voll wirksam sind. Die 
Herleitung der Annahmen ist in einigen Fällen jedoch nicht quantitativ reprodu-
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zierbar dargestellt. Deshalb lässt sich nur über einen Vergleich mit anderen An-
nahmen und Gegenrechnung überprüfen, ob die Sensitivität der Ergebnisse  
bezüglich der getroffenen Annahmen in der VBS RA 2020 von Grundlagen aus-
gehen, die im Sinne der Störfallverordnung (StFV) [2] auf der konservativen, 
also sicheren Seite liegen. Damit erfüllt die VBS RA 2020 nicht alle Forderungen 
nach Nachvollziehbarkeit der Annahmen; wie auch fast alle Empfehlungen aus 
der Prüfung Variantenevaluation Phase II (Abschnitt 4.5) nicht übernommen 
wurden. Ausnahmen bilden die Machbarkeitsstudie zur »Option Überdeckung« 
[4, 5] und die Vertiefung einzelner technischer Fragestellungen aus den vorheri-
gen Abschnitten 4.2 bis 4.4 dieses Berichts. 

Die Neubewertung der Risiken in der VBS RA 2020 stützt sich in der Haupt- 
sache auf Einschätzungen im Zuge eines internationalen Expertenworkshops im 
Februar 2020 [17] sowie neue Erkenntnisse aus Untersuchungen mit Blick auf: 

1. Analysen zur Kupferazidbildung 

2. Numerische Simulationen und skalierte Versuche zur Detonationsüber-
tragung 

3. Vermessungsarbeiten 

Die Einschätzungen aus dem Expertenworkshop [17] stellen Expertenmeinun-
gen dar und lassen sich als solche nicht »nachrechnen«, insbesondere jedoch 
auch nicht im Zuge neuer Erkenntnisse während des weiteren Projektverlaufs 
begründbar und nachvollziehbar anpassen. Im Folgenden werden diese Mei-
nungen durch quantitative Modellansätze zur Munitionsverteilung verifiziert. 
Die Einschätzung der zuvor genannten technischen Erkenntnisse durch das EMI 
erfolgt in den Folgeabschnitten. Beides zusammen stellt die Grundlage der Be-
wertung der Risikoanalyse durch das EMI dar. Ziel der Überprüfung ist nicht 
eine eigenständige Darstellung der Risikoentwicklung, sondern die Darstellung, 
inwieweit die VBS RA 2020 auf realistischen und im Sinne der Störfallvorsorge 
bei vorherrschenden Unsicherheiten auf konservativen Annahmen beruht, um 
daraus Eingaben für die weitere Arbeit zur Minimierung des Risikos, das weiter-
hin von dem ehemaligen Munitionslager Mitholz ausgeht, zu machen. 

 

6.2 Neue Erkenntnisse 

6.2.1 Bildung von Kupferazid 

Die aktualisierte Einschätzung einer Initialzündung von Munition durch mecha-
nische (Schlag, Reibung), oder elektrostatische Einwirkungen im Zusammen-
hang mit verwitterungsbedingter Kupferazidbildung in vorhandenen Zündern 
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und in Abhängigkeit der drei möglichen Zustandsformen (Cuproazid, Cupriazid, 
niedrigbasisches Cupriazid) entspricht in wesentlichen Teilen der Einschätzung 
aus der vorangegangenen Risikoanalyse des VBS und dem Beurteilungsbericht 
des EMI [1, 3]. 

Die Gefährlichkeit von aufgrund von Witterungsprozessen defekten Zündern 
und dementsprechend einer »spontan« durch minimale elektrostatische La-
dung oder aufgrund von mechanischen Einwirkungen hervorgerufenen Initial-
zündung ist entsprechend ernst zu nehmen. Dies ist insbesondere relevant 
während möglicher Räumungsarbeiten und verstärkten/häufigeren mechani-
schen Belastungen. Hier erscheint die Handhabung und Räumung defekter 
Zünder und benachbarter Munitionskörper über eine Fernsteuerung sinnvoll, 
ebenso wie die zeitnahe Analyse dieser in Bezug auf den Zustand des Kupfera-
zids und dementsprechend die Gefährlichkeit, und die generelle Initiierungs-
wahrscheinlichkeit am Räumort. 

6.2.2 Vermessung 

Die neuen räumlichen Informationen in der ehemaligen Anlage, aufgenommen 
durch swisstopo und CSD Ingenieure, wie auch neue Erkenntnisse aus laufen-
den Begehungen des ehemaligen Munitionslagers können im Rahmen der vor-
liegenden Analyse nicht überprüft werden, decken sich aber mit den Erkennt-
nissen und Annahmen aus früheren Untersuchungen und sind dementspre-
chend als plausibel einzuschätzen. 

Dem erhöhten Detaillierungsgrad der aktuellen Untersuchungen ist gerade für 
anstehende Planungs- und Sanierungsarbeiten ein hoher Stellenwert beizumes-
sen. 

6.2.3 Sympathetische Detonationsübertragung 

Durch skalierte Übertragungsversuche und numerische Simulationen konnte für 
die VBS RA 2020 aufgezeigt werden, dass ab einer lichten Distanz größer als  
34 cm (54 cm Achsabstand) eine sympathetische Detonationsübertragung zwi-
schen zwei 50 kg Fliegerbomben durch die Kompressionswelle im Erdreich 
nicht mehr möglich ist [14, 18]. Eine kritische Distanz zur Initiierung einer 50 kg 
Fliegerbombe durch eine Stahlgranate im Erdreich wird mit bis zu 8 cm angege-
ben. Da die Fliegerbomben nicht bezündert sind, wird davon ausgegangen, 
dass die Umsetzung einer solchen durch eine naheliegende bezünderte Stahl-
granate initiiert wird. Der notwendige Abstand zur Übertragung einer Detona-
tion ist damit im Vergleich zu früheren Annahmen (140 cm, [1]) deutlich redu-
ziert. 
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Im Gegensatz zu einer Übertragung im Erdreich, ist die Initiierung durch Splitter 
in der Luft, d.h. offen liegende Munition in den Hohlräumen, auch bei größe-
ren Distanzen möglich (»mehrere Meter« – abhängig von Splittergröße und 
Auftreffwinkel [14]). Dies hat im Fall der vorliegenden Situation im Vergleich 
zur Übertragung im Erdreich eine begründet nachgeordnete Bedeutung.  

Die Begutachtung der experimentellen und simulativen Ergebnisse von Dynamic 
Phenomena [14] und Gunger Engineering [18], welche die Basis der weiteren 
Bearbeitung in der VBS RA 2020 bilden, durch das EMI ergab, dass die Betrach-
tungsweisen stichhaltig und fundiert sind. Die Durchführung der experimentel-
len Validierungsversuche und die Ergebnisse der daran kalibrierten numerischen 
Simulation sind nachvollziehbar dargestellt. Folglich kann durch das EMI bestä-
tigt werden, dass in den folgenden weiteren Risikobetrachtungen von einem 
kritischen lichten Abstand von 34 cm im Erdreich für die Detonationsübertra-
gung zwischen zwei einzelnen 50 kg Fliegerbomben ausgegangen werden 
kann. 

Jedoch sind die Annahmen und die Gültigkeit der Ergebnisse auf die Übertra-
gung zwischen einzelnen Munitionskörpern beschränkt. Mit den durchgeführ-
ten Analysen können die Wirkungsweisen und das Verhalten von Munitions-
nestern untereinander nicht abgebildet werden. Es ist davon auszugehen, dass 
insbesondere bei der Umsetzung von größeren Munitionsansammlungen, und 
der damit verbundenen thermischen und physikalischen Belastung, sowie der 
Einwirkungen auf das Erdreich und Veränderungen des Gefüges der Munitions-
körper in diesem, die genannte kritische lichte Distanz zwischen Munitions- 
körpern keine Gültigkeit mehr hat und grösser sein kann. Die Detonationsüber-
tragung zwischen Munitionsnestern ist Gegenstand weiterer Untersuchungen, 
die Ergebnisse liegen bislang nicht vor und sind entsprechend auch in der VBS 
RA 2020 nicht berücksichtigt worden. Somit kann eine Übertragung bei Vor-
handensein von Munitionsansammlungen auch bei lichten Abständen größer 
als 34 cm nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden.  

6.2.4 Einschätzung der angenommenen Eintrittswahrscheinlichkeiten 

In der VBS RA 2020 [5] werden im Vergleich zur Risikoanalyse 2018 [1] die Ein-
trittswahrscheinlichkeiten deutlich anders eingeschätzt. Insbesondere die Ein-
trittswahrscheinlichkeit eines Explosionsereignisses mit 10 t TNT wird aktuell um 
einen Faktor 150 kleiner angegeben als 2018. Eine nachvollziehbar belegte Be-
gründung für diese Abschätzung wird nicht gegeben, die Annahme stützt sich 
auf den Mittelwert von Experteneinschätzungen aus dem nationalen und inter-
nationalen Umfeld im Bereich Risikoanalyse im Umgang mit Munition [17]. 

Die Wahrscheinlichkeit eines (Massen-)Explosionsereignisses kann als Produkt 
aus der Wahrscheinlichkeit für eine mechanische oder chemische Auslösung 
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(Erstinitiierung) und der Wahrscheinlichkeit einer anschließenden sympatheti-
sche Übertragung im Erdreich / Hohlräumen (Folgeinitiierung) beschrieben wer-
den.  

Die Möglichkeit einer Erstinitiierung wurde in Abschnitt 6.2.1 eingeführt. Im 
Wesentlichen ist die Erstinitiierung von neuen Erkenntnissen zur Kupferazidbil-
dung infolge von Verwitterungsprozessen beeinflusst, und einer damit verbun-
denen erhöhten Sensitivität gegenüber mechanischen Einwirkungen oder che-
mischen Prozessen. Eine Initiierung unabhängig von Kupferazidbildung ist da-
mit nicht ausgeschlossen. Die Wahrscheinlichkeit einer Erstinitiierung wurde  
sowohl in der Risikoanalyse des VBS 2018 [1] als auch in der Beurteilung der 
Risikoanalyse durch das EMI 2019 [3] über die Erdbebenwahrscheinlichkeit ab-
geschätzt. Es wurde davon ausgegangen, dass ein Erdbeben die initiale aus- 
lösende mechanische Einwirkung auf einen Zünder darstellt, wobei davon aus-
gegangen wird, dass nur jedes 10. Erdbebenereignis mit Magnitude größer 
gleich 4 zu einer tatsächlichen Initiierung von Munitionskörpern führt.  

Die Möglichkeit einer Folgeinitiierung durch sympathetische Übertragungen im 
Erdreich / in Hohlräumen ist abhängig von Menge der Munition (Szenariogröße 
und vorhandene Gesamtmenge), dem Zustand der einzelnen Munitionskörper 
sowie der Verteilung der Munition in einem möglichen Verteilraum. 

Basierend auf der aktuell nachgewiesenen reduzierten kritischen Distanz inner-
halb welcher eine sympathetische Detonation möglich ist (neu 34 cm statt bis-
heriger Annahme 140 cm), wurden die Eintrittswahrscheinlichkeiten in der VBS 
RA 2020 für ein 1 t Ereignis von 3 x 10-3/J auf 2 x 10-3/J und für ein 10 t Ereignis 
von 3 x 10-4/J auf 2 x 10-6/J im Vergleich zur VBS RA 2018 reduziert. Ein 20 t 
Szenario nach [3] wird mit einer nicht mehr risikorelevanten Wahrscheinlichkeit 
belegt. Qualitativ mag eine Reduktion der Eintrittswahrscheinlichkeiten auf-
grund der neuen Ergebnisse begründet sein, ein quantitativer Nachweis – ins-
besondere für die Reduktion der Wahrscheinlichkeit eines 10 t Szenarios (mit 
einem Ereignis »alle 500‘000 Jahre« statt einem Ereignis »alle 3‘000 Jahre« [5]) 
steht jedoch aus. Aufgrund der momentan unvollständigen Informationen zum 
Zustand, zur Lage, Menge, Verteilung und dem Übertragungsverhalten von 
Munitionsansammlungen der verbleibenden Munition können nach Ansicht des 
EMI auch mit den reduzierten kritischen Abständen einzelner Munitionstypen 
Munitionsansammlungen in szenariorelevanten Mengen nicht ausgeschlossen 
werden, was zu einem Modellansatz für die Ermittlung risikorelevanter Eintritts-
wahrscheinlichkeiten führt, vgl. Abschnitt 6.3.  

6.2.5 Gefährdungsanalyse (Wirkungs- und Expositionsanalyse) 

Entsprechend der vorangegangenen Analysen zur Gefährdung in Mitholz durch 
das ehemalige Munitionslager, wird als maßgebende Wirkung der Trümmer-
wurf identifiziert. Mögliche Schäden durch Blast (Druckstoß) in der näheren 
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Umgebung der Detonationsorte dürfen nach [5] jedoch richtigerweise bei zu-
künftigen Analysen und Arbeiten nicht vernachlässigt werden. Denkbare Szena-
rien sind dabei Trümmerwurf infolge Kraterbildung, aus Öffnungen des Drei-
spitzes und den aktuellen und ehemaligen Portalen der Anlage (Zugangsstol-
len). In vorangegangenen Risikoanalysen [1, 3] wurden diese möglichen Szena-
rien für unterschiedliche Ereignisgrößen betrachtet und in der VBS RA 2020 um 
eine detailliertere Betrachtung der möglichen Trümmerwurfaustrittsöffnungen 
ergänzt. Die dargestellten Letalitätszonen sind nach wie vor relevant für Mitholz 
mit grundsätzlichen Schadensausmaßen im Bereich der schweren Schädigung. 
Die in der VBS RA 2020 [5] aktualisierte Darstellung der Trümmerwirkung für 
die jeweiligen Szenarien (1 t, 3 t, 10 t) wird seitens des EMI als plausibel und 
nachvollziehbar hergeleitet bewertet. 

Die in der VBS RA 2020 enthaltene Expositionsanalyse nach TLM entspricht aus 
Sicht EMI den aktuell verfügbaren Belegungsannahmen bzw. Personenkenn-
zahlen. Es wird darauf hingewiesen, dass die Entwicklung der Personenkenn-
zahlen vor dem Hintergrund der Entwicklung der aktuellen Situation über die 
kommenden Jahre bis zur Räumung (Zuzug, Wegzug) und der anstehenden  
Arbeiten am ehemaligen Munitionslager und im Zusammenhang mit dem Teil-
ausbau des Lötschberg-Basistunnels ab 2022 verfolgt werden muss und dem-
entsprechend ggf. Risiken neu bewertet werden müssen. 

 

6.3 Aktualisierte Einschätzung des Ist-Zustands 

Gegenüber den Erkenntnissen, die 2018 zur Einschätzung des Risikos, ausge-
hend vom Zustand des ehemaligen Munitionslagers, führten [1], ist insbeson-
dere die Bewertung der Eintrittswahrscheinlichkeiten für unterschiedliche Sze-
nariogrößen maßgeblich für die Neubewertung des Risikos in der VBS RA 2020 
[5]. Die Neubewertung der Eintrittswahrscheinlichkeiten in [5] – insbesondere 
die Erhöhung der Wiederkehrperiode eines 10 t-Ereignisses von 3‘000 Jahren 
auf 500‘000 Jahre – resultiert in einer gegenüber 2018 deutlichen Senkung des 
berechneten Risikos vom nach StFV [2] inakzeptablen Bereich in den Über-
gangsbereich. Diese Neubewertung der Eintrittswahrscheinlichkeiten beruht auf 
Experten-Einschätzungen. Um diese Experten-Einschätzungen dahingehend  
bewerten zu können, ob sie nach dem Vorsorgeprinzip von ungünstigen, aber 
immerhin möglichen, Voraussetzungen ausgehen, werden folgende Überlegun-
gen getroffen, die von der Bilanzierung der Munition vor und nach dem Unfall-
ereignis 1947 ausgehen. Die Überlegungen basieren auf folgenden weitgehend 
gesicherten Grundannahmen: 

1. Besonders relevant für ein Massendetonationsereignis mit entsprechend  
hohem Schädigungsausmaß sind die verschütteten 50 kg Fliegerbomben 
bzw. die Möglichkeit, dass im Fall einer Detonation einzelner oder weniger 
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Munitionsartikel durch Splitterimpakt an der »freien« Luft oder durch die 
Übertragung der Kompressionswelle im Erdreich die Detonation weiterer 
Fliegerbomben ausgelöst wird. Gemäß allgemeiner Einschätzung und den 
nun durchgeführten numerischen Simulationen [14] ist die (weiträumige) 
Verteilung der kleineren Munitionsartikel mit geringeren Explosivstoffmen-
gen unkritisch, bis auf die Tatsache, dass die verschütteten Granaten mit 
funktionsfähigen und empfindlichen Zündern ausgestattet sind, die letzten 
Endes zum Initialereignis führen können, wenn davon ausgegangen wird, 
dass diese bezünderten Munitionskörper unmittelbar (bis 8 cm) neben 50 
kg Fliegerbomben liegen. Eine solche Anordnung wurde in der Vergangen-
heit bei Begehungen festgestellt und in der VBS RA 2018 dokumentiert [1]. 

2. Von den vor dem Unfall 1947 eingelagerten 50 kg Fliegerbomben sind ins-
besondere diejenigen aus den Kammern I bis III im Dezember 1947 deto-
niert oder aber nach dem Unfall geräumt worden. Auf Grund des Scha-
densbildes wird davon ausgegangen, dass die Munitionskörper, die in den 
Kammern IV bis VI eingelagert waren, nicht detonativ umgesetzt haben, 
sondern dass diese im Laufe des Ereignisses aus den Kammern herausge-
schleudert wurden und nun in »Munitionsnestern« gesammelt verschüttet 
sind. Teile der eingelagerten Bomben sind gefunden und geräumt worden 
[1, 3]. Es ist nicht davon auszugehen, dass die verschütteten Fliegerbomben 
in ihrer Gesamtheit gleichmäßig über eine große Grundfläche verteilt wur-
den. Dagegen spricht ebenfalls die ungleichmäßige Ausbildung des ver-
stürzten Felsens und ehemaligen Bahnstollens. 

Munitionsmenge vor Kammern IV bis VI: 

Nach [1, 11], Dokumente 41-041 und 44-044, lagerten vor dem Ereignis 1947 
insgesamt 6950 Stück 50 kg Fliegerbomben in Mitholz, davon rund 3/5 in den 
Kammern I bis III, die entweder detoniert sind oder geräumt wurden. Für die 
relevanten Kammern IV bis VI verbleiben 2/5 der 6950 Fliegerbomben, d.h. 
2780 Stück mit einer angegebenen NEM von jeweils 22 kg TNT pro Bombe. 

In der Darstellung EMPA 35.545 (Dokument 44-044 [11]) gibt es folgende Auf-
teilung dieser 50 kg Fliegerbomben nach Anteilen der Flächendarstellungen in 
Regalen: 

 Kammer IV: 13.3 % 

 Kammer V: 53.3 % 

 Kammer VI: 33.3 % 

Damit können in der meistbelegten Kammer V 0.53 x 2780 = 1474 Stück ange-
nommen werden. Nach Angaben armasuisse W+T [19] sind aus Kammer V 333 
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Fliegerbomben geräumt worden, damit verbleiben 1141 Stück, deren Zustand 
unbekannt ist und die vermisst werden. Dies entspricht einer Gesamtexplosiv-
stoffmenge von 25.2 t TNT allein in den vermissten 50 kg Fliegerbomben vor 
der Kammer V. 

Analog können für Kammer IV 7.6 t NEM und für Kammer VI 19.4 t NEM be-
rechnet werden. Wie zuvor erwähnt, erscheint es unrealistisch, dass im gesam-
ten Bereich vor den Kammern IV bis VI über mehr als 80 m Länge die 50 kg 
Bomben gleichmäßig verteilt wurden, entsprechend werden einzelne Bereiche, 
d.h. »Hotspots« betrachtet, die den Kammern zugeordnet werden. Dies ent-
spricht der Arbeitshypothese, dass mit Munitionsansammlungen zu rechnen ist. 

Laut armasuisse W+T waren bei »den wenigen bisherigen Funden von 50 kg 
Bomben […] die Hälfte deflagriert/ausgeschmolzen und aufgrund aller bisher 
angetroffenen Munition ist davon auszugehen, dass sich ca. 1/3 davon umge-
setzt haben (Detonation/Deflagration/Abbrand/ausgeschmolzen)« [19]. 

Daraus ergibt sich für die anzunehmende Menge aus Kammer V der für die 
sympathetische Detonationsübertragung relevanten 50 kg Fliegerbomben ein 
Streubereich von 

ଶ

ଷ
ൈ  25.2 𝑡 ൎ 17 𝑡 bis maximal 25.2 t NEM. 

Zufällige Verteilung der Munitionskörper 

Ausgehend von der Annahme, dass bei den Explosionsereignissen 1947 die 
Munitionskörper »chaotisch«, d.h. zufällig aus den einzelnen Kammern ge-
schleudert und in »Hotspots« verschüttet wurden, können mit Zufallsbetrach-
tungen relative Wahrscheinlichkeiten untersucht werden, wie viel seltener eine 
bestimmte Häufung von Munitionskörpern auftreten kann als eine andere 
Menge. Entscheidend hierbei ist die Annahme der gesamt zur Verfügung ste-
henden Menge an Munitionsartikeln, der betrachtete geometrische Vertei-
lungsraum und die zu untersuchenden Szenarien. 

Geht man exemplarisch davon aus, dass der Kammer V ein Drittel des ehema-
ligen Bahnstollens vor den Kammern IV bis VI als möglicher Verteilraum 
(Abbildung 4) zugeordnet werden kann und der verschüttete Bereich im Mittel 
10 m breit sowie 2 m tief (entspricht »typischer Mächtigkeit des Explosions-
schutts« nach [15] und ungefähr dem Versatz zwischen ehemaliger Kammer-
sohle und Bahntrasse) ist, ergibt sich ein Raumvolumen von 
𝑉 ൌ 26 𝑚 ൈ 10 𝑚 ൈ 2 𝑚 ൌ 520 𝑚ଷ, in dem 25.2 t NEM in Einzelmengen von  
22 kg verteilt sein können. 
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Abbildung 4: Angenommener Verteilraum des Explosionsschutts vor Kammer V, angenähert über 
eine Fläche von 26 m x 10 m. 

Es gibt einen kritischen lichten Abstand von 34 cm, bis zu dem eine Detona-
tionsübertragung im Erdreich möglich ist [14]. Im anzunehmenden ungünstig-
sten Fall liegen die Munitionsartikel in diesem lichten Abstand oder geringer  
nebeneinander, das bedeutet, man muss für den ungünstigsten Fall von einem 
Mittelpunktabstand von 54 cm ausgehen (Durchmesser der Bomben ist 20 cm), 
bis zu dem eine Detonationsübertragung hin zu einem Massendetonationser-
eignis möglich ist. 

So kann das Raumvolumen von 520 m³ in ein Raster aufgeteilt werden, in dem 
die Mittelpunkte einen Abstand von 54 cm haben. Innerhalb dieses Rasters 
werden die 1141 Stück 50 kg Fliegerbomben zufällig verteilt und die Häufun-
gen entsprechend der relevanten Szenariogrößen, d.h. wie häufig die zufällig 
verteilten Munitionskörper eine NEM von 1 t, 3 t und 10 t innerhalb des kriti-
schen Abstands ergeben, gezählt. So lässt sich abschätzen, wie viel seltener ein 
zusammenhängendes »Munitionsnest« (innerhalb dessen es zu einer sympathe-
tischen Massendetonation kommen kann) mit einer NEM von 3 t (bzw. 10 t) 
gegenüber einem 1 t Munitionsnest statistisch möglich ist. 

Abbildung 5 zeigt beispielhaft den idealisierten kubischen Raum von 520 m³ 
mit einem Gitterraster von 54 cm. Darin dargestellt ist die in einem einzelnen 
Berechnungslauf größte Häufung von benachbarten belegten Raumzellen, die 
einem zufällig erzeugten Munitionsnest (nachfolgend auch »Cluster« bezeich-
net) aus 307 im kritischen Abstand befindlichen Fliegerbomben mit einer NEM 
von 6‘754 kg TNT entspräche. 

Abbildung 6 zeigt die Verteilung dieser Cluster in Form eines Balkendiagramms. 
Hierzu wurden einzelne Munitionsmengen in Klassen unterteilt und die Cluster 
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innerhalb der Klassen gezählt. Beispielsweise gibt es in dem Ergebnis der Zu-
fallsberechnung aus Abbildung 6 sechs Cluster von »Munitionsnestern«, die 
zwischen 512 und 1024 kg NEM aufweisen und ein Cluster mit einer NEM  
zwischen 2048 kg und 4096 kg, in welches das 3 t Ereignis fällt. 

 

Abbildung 5: Angenommenes Raumvolumen vor Kammer V mit kritischem Raster von 54 cm und 
einer beispielhaften Darstellung des größten zusammenhängenden Clusters von Fliegerbomben 
(307 Zellen, entspricht 6‘754 kg NEM). 

 

Abbildung 6: Balkendiagram mit Verteilung der Häufungen von Cluster-Klassen bei einer zufälli-
gen Verteilung von 1141 50 kg Fliegerbomben vor Kammer V. 

Wird eine solche Berechnung hinreichend häufig wiederholt, ergibt sich die re-
lative Verteilung der Häufigkeiten zwischen den einzelnen Clustern. Dies ist in 
Abbildung 7 dargestellt für 1000 Wiederholungen bei der Verteilung von insge-
samt 25.2 t TNT aus Kammer V innerhalb des Volumens von 520 m³, welches 
Kammer V zugeordnet ist. Vergleichsberechnungen mit mehr Wiederholungen 
zeigen keine signifikante Veränderung des Ergebnisses. Die Häufigkeiten in Ab-
bildung 7 sind normiert dargestellt, d.h. auf eine Verteilung bezogen. Damit 
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ergeben sich beispielsweise 1.555 Anhäufungen zwischen 2048 kg und  
1024 kg NEM oder 0.659 Cluster zwischen 16‘384 kg und 8‘192 kg NEM, in 
welches das 10 t Szenario fällt. 

 

Abbildung 7: Verteilung der Häufigkeiten von Clustern bei 25.2 t NEM innerhalb eines Versturz-
Volumens von 520 m³ vor Kammer V (normierte Darstellung). 

Wird der Verlauf der Häufungen in Abbildung 7 interpoliert, ergeben sich für 
ein 3 t Ereignis 1.14 Cluster und 0.83 Cluster mit 10 t NEM. Vergleicht man 
diese Häufungen mit der Häufigkeit von Clustern mit 1 t NEM, erhält man: 

𝑊ଵ௧

𝑊ଷ௧
ൌ

2.46
1.14

ൎ 2.2 

𝑊ଵ௧

𝑊ଵ௧
ൌ

2.46
0.83

ൎ 3 

Das bedeutet, die 1 t Cluster sind circa 2.2-mal häufiger als die 3 t Cluster und 
circa 3.0-mal häufiger als die 10 t Cluster bei einer insgesamt verteilten Netto-
explosivstoffmenge von 25.2 t TNT. Dies stellt die ungünstigste mögliche Ge-
samtmenge dar, wovon jedoch nach Einschätzung des EMI solange ausgegan-
gen werden muss, bis genauere Erkenntnisse zum Zustand und zur Verteilung 
der Munitionskörper vorliegen. Mit den entsprechend aktualisierten Erkenntnis-
sen kann der zuvor beschriebene Berechnungsweg leicht angepasst werden, 
um so die relative Seltenheit der einzelnen Szenariogrößen untereinander zu 
bestimmen. 
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Wird von der seitens armasuisse W+T gemachten Annahme ausgegangen, dass 
nur noch 2/3 der 50 kg Fliegerbomben aus den Kammern IV bis VI noch deto-
nationsfähig sind, reduziert sich die Gesamtmenge aus Kammer V auf rund 17 t 
TNT. Damit stehen auch 8.2 t TNT weniger zur Verfügung, die innerhalb des 
angenommenen Volumens verteilt werden können, was sich drastisch auf die 
Häufigkeitsverteilung auswirkt. 

Bei der Annahme von 17 t zu verteilender Gesamtmenge bleiben bei der zufälli-
gen Verteilung deutlich mehr benachbarte Rasterpunkt frei. Dies spiegelt sich in 
der Häufigkeitsverteilung wider, vgl. Abbildung 8. 

 

Abbildung 8: Verteilung der Häufigkeiten von Clustern bei 17 t NEM innerhalb eines Versturz-
Volumens von 520 m³ vor Kammer V (normierte Darstellung). 

Demnach ergibt sich aus Abbildung 8, dass nur noch 0.09 Cluster in einer 
Größe von 2048 kg bis 4096 kg innerhalb von einem Ereignis (normiert aus 
1000 Verteilungen) auftreten, in der Klasse 8192 bis 16384 kg ergibt sich kei-
nes. Durch Interpolation der in Abbildung 8 dargestellten Werte ergeben sich 
für ein 3 t Ereignis 0.47 Cluster und 0.0006 Cluster mit 10 t NEM. Vergleicht 
man diese Häufungen mit der Häufigkeit von Clustern mit 1 t NEM, erhält man:  
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Das bedeutet, die 1 t Cluster sind circa 10-mal häufiger als die 3 t Cluster  
und circa 8000-mal häufiger als die 10 t Cluster bei einer insgesamt verteilten 
Nettoexplosivstoffmenge von 17 t TNT. 

Dies zeigt den enormen Streubereich an möglichen Ergebnissen auf, der sich 
aus der großen Unsicherheit bezüglich Menge, Zustand und Verteilung der rele-
vanten Munitionskörper ergibt. Wie zuvor erwähnt, muss in Anbetracht der 
großen Unsicherheiten im Sinne des Vorsorgeprinzips von den ungünstigsten – 
aber möglichen – Annahmen ausgegangen werden. Das ist in diesem Fall die 
Annahme einer Gesamtmenge von 25.2 t TNT aus Fliegerbomben, die dem 
ehemaligen Bahnstollen vor Kammer V zugeordnet werden. 

Vergleich mit Ergebnissen aus anderen Annahmen 

Zur weiteren Einschätzung der Sensitivität der Ergebnisse bezüglich möglicher 
Gesamt-Explosivstoffmenge und Verteilraum-Volumen (Lagerungsdichte) wur-
den weitere denkbare Szenarien untersucht. Zum einen wurde ein Verteilraum 
von 𝑉 ൌ 78 𝑚 ൈ 10 𝑚 ൈ 2 𝑚 ൌ 1560 𝑚ଷ untersucht (nachfolgend »Sektor C«, 
Bereich der drei Kammern IV, V und VI) und zum anderen derselbe Sektor,  
ergänzt um zusätzliche Bereiche der Abortanlage und Teile des Blindstollens 
(nachfolgend »Sektor C + Abort (100 m)« mit einem Verteilraum von 𝑉 ൌ
100 𝑚 ൈ 10 𝑚 ൈ 2 𝑚 ൌ 2000 𝑚ଷ. Dabei wurden Nettoexplosivstoffmengen von 
50 t (ca. 2400 50 kg Bomben) sowie 34 t (ca. 1600 50 kg Bomben, entspricht 
2/3 von 2400 Stück, 1/3 der Gesamtmenge könnten beim Ereignis 1947 umge-
setzt haben) angenommen. 

Im Zuge einer vereinfachten Darstellung werden an dieser Stelle jedoch nur die 
beiden Extrembedingungen folgender Annahmen präsentiert: 1) für eine 34 t 
NEM auf 2000 m3 (Sektor C + Abort, Abbildung 9) und 2) 50 t auf 1560 m3 
(Sektor C, Abbildung 10). 

Aufgrund des relativ zur NEM vergrößerten Verteilraums sind dabei unter An-
nahme 1) statistisch gesehen schon Munitionsnester mit 1 t selten (im Schnitt 
ein 1 t Munitionsnest pro 10 Zufallsverteilungen). Größere Ansammlungen 
wurden in 1000 Zufallsverteilungen nicht betrachtet. Unter Annahme 2) wäre 
ein 3 t Cluster um ca. einen Faktor 45 seltener als ein 1 t Cluster.  

𝑊ଵ௧

𝑊ଷ௧
ൌ

14
0.31

ൎ 45 

Ein 10 t Cluster kann aufgrund des großen Verteilraums auch unter dieser  
Annahme bei dem gewählten Modellansatz nahezu ausgeschlossen werden. 
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Im Hinblick auf den momentanen Kenntnisstand werden die Verteilungen die-
ser Szenarien in der Risikoabschätzung dieses Berichts nicht weiter berücksich-
tigt. Dies, da davon ausgegangen werden muss, dass die Munition in Bezug auf 
einen solch großen möglichen Verteilraum aus mehreren ursprünglich ungleich-
mäßig gefüllten Kammern mit lichtem Abstand von jeweils 15.8 m eben nicht 
gleichmäßig verteilt wurde, es ergo Bereiche mit erhöhten Munitionskörperkon-
zentrationen geben muss. Dies wird des Weiteren dadurch gestützt, dass ein-
zelne Bereiche begehbar und einsehbar sind, wobei keine weiträumig gleich-
mäßige Munitionsverteilung festgestellt wurde. 

 

Abbildung 9: Verteilung der Häufigkeiten von Clustern bei 34 t NEM innerhalb eines Versturz-
Volumens von 2000 m³ in Sektor C + Abortanlage (normierte Darstellung). 

 

Abbildung 10: Verteilung der Häufigkeiten von Clustern bei 50 t NEM innerhalb eines Versturz-
Volumens von 1560 m³ in Sektor C (normierte Darstellung). 
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Einfluss auf die Annahmen zu den Eintrittswahrscheinlichkeiten 

Zur Beurteilung, ob die Annahmen in der VBS RA 2020 bzw. die Einschätzun-
gen dort konservativ gewählt worden sind und damit das Risiko im Sinn der 
StFV eingeschätzt wurde, können auf Grundlage des zuvor beschriebenen An-
satzes die Eintrittswahrscheinlichkeiten bewertet werden. Dabei wird als Basis-
größe die in der VBS RA 2020 angegebene Eintrittswahrscheinlichkeit 

𝑊ଵ௧ ൌ 2 ൈ 10ିଷ 

gewählt [5]. 

Mit den zuvor genannten Faktoren, um die ein 1 t Ereignis häufiger als ein 3 t, 
bzw. als ein 10 t Ereignis zu erwarten ist, ergibt sich 

 bei einer Gesamtmenge von 25.2 t vor Kammer V 

o 𝑊ଷ௧ ൌ 2 ൈ 10ିଷ/2.2 ൎ 9 ൈ 10ିସ 

o 𝑊ଵ௧ ൌ 2 ൈ 10ିଷ/3 ൎ 7 ൈ 10ିସ 

Insbesondere die in der VBS RA 2020 geschätzte Eintrittswahrscheinlichkeit für 
Q = 10 t von 2x10-6 [1/a] [5] liegt signifikant darunter, was bedeutet, dass die 
dieser Einschätzung zu Grunde gelegenen Annahmen nicht konservativ im 
Sinne der StFV gewählt worden sind – insbesondere im Lichte der noch vorherr-
schenden großen Unsicherheiten.  

Bei einer um ein Drittel reduzierten Gesamtmenge von 17 t vor Kammer V er-
geben sich 𝑊ଷ௧ ൌ 2 ൈ 10ିସ und 𝑊ଵ௧ ൌ 3 ൈ 10ି. Diese Werte liegen wiede-
rum im Bereich der VBS RA 2020 Einschätzung, die zu Grunde gelegten Annah-
men sind jedoch nicht nachvollziehbar konservativ gewählt. 

Ohne besseres Wissen muss von den ungünstigen Annahmen und damit höhe-
ren Eintrittswahrscheinlichkeiten ausgegangen werden. Die Auswirkungen auf 
die Berechnung der Risiken und die Darstellung im W/A-Diagramm werden in 
Abschnitt 6.4 dargestellt. 

Es bleibt festzuhalten, dass die Eintrittswahrscheinlichkeit mangels exakter In-
formationen zur Lage, Menge und Verteilung der Munition in der vorliegenden 
Analyse über die statistische Möglichkeit der Munitionsverteilung für verschie-
dene Ereignisgrößen angenähert wurde. Sobald genauere gesicherte Erkennt-
nisse vorliegen, sollte diese Analyse und deren Ergebnisse überprüft und ggf. 
angepasst oder verworfen werden. 
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Die Analyse beruht auf der Annahme, dass eine 50 kg Bombe eine benachbarte 
initiiert. Mögliche sympathetische Übertragungen zwischen Munitionsnestern 
über größere Distanzen werden mit dem vorliegenden Modellansatz nicht ab-
gebildet, d.h. der Ansatz lässt eine Übertragung ausgehend von mehr als einem 
Munitionsartikel außer Acht (Abstände für jeweilige Übertragung unbekannt). 
Dies ist somit bis zur Untersuchung dieser Aspekte und dem Vorliegen fundier-
ter Erkenntnisse bezüglich des Verhaltens von und in Munitionsnestern keine 
konservative Annahme. 

 

6.4 Einschätzung des Risikos des Ist-Zustands auf Grundlage konservativer Eintritts-
wahrscheinlichkeiten 

Ausgehend von den mit dem zuvor beschriebenem Ansatz ermittelten Eintritts-
wahrscheinlichkeiten für ein 1 t, 3 t und 10 t Szenario wurden die Risikosum-
menkurven bei ansonsten gleichbleibenden Schadensausmaßen wie in der VBS 
RA 2020 (Wirkung und Exposition der VBS RA 2020 werden als plausibel be-
wertet, vgl. Abschnitt 6.2.5) berechnet und in Abbildung 11 kumuliert über die 
Ereignisgrößen dargestellt. Anhang 3: Ermittlung der Risikowerte 2020 enthält 
die den Summenkurven zu Grunde liegenden Berechnungstabellen. Unter der 
konservativen Annahme zur Eintrittswahrscheinlichkeit (25 t Verteilmenge) sind 
die berechneten Risiken deutlich im nicht akzeptablen Bereich nach StFV. Unter 
der Annahme, dass ein Teil der ursprünglichen Verteilmenge von 25.2 t nicht 
mehr zur Umsetzung beitragen kann (17 t verbleibende umsetzungsfähige Ver-
teilmenge, entsprechend einem Drittel der 25.2 t [19]) reduzieren sich die Ein-
trittswahrscheinlichkeiten und somit die berechneten Risiken auf Werte im Be-
reich der in der VBS RA 2020 dargestellten Risiken. In der vorliegenden Analyse 
wurde auf eine Darstellung der möglichen Streubereiche in X-Richtung (Faktor 
2 des Störfallwerts) verzichtet, da eine Abweichung der angenommenen Muni-
tionsmenge nach oben mit Blick auf die Bilanzierung nicht realistisch erscheint. 

Es folgt, dass mit einem konservativen und nachvollziehbaren Modellansatz zur 
Abschätzung der Eintrittswahrscheinlichkeiten ein deutlich ungünstigerer Ver-
lauf der Risikosummenkurve des Ist-Zustands dargestellt werden kann, der bei 
ungünstigster Annahme noch über den Streubereich der Darstellung aus der 
VBS RA 2020 hinausgeht. Diese deutlich ungünstigere Einschätzung ist Folge 
des weiterhin dürftigen Kenntnisstands zur Munitionsverteilung mit entspre-
chender Kenntnis des Zustands und der Gesamtmenge an verschütteter Muni-
tion. Wird im weiteren Projektverlauf der Kenntnisstand verbessert, lässt sich 
der in Abschnitt 6.3 beschriebene Ansatz anpassen, so dass auch die Darstel-
lung der Risiken aktualisiert werden kann. Solange die Unsicherheiten weiterhin 
bestehen, muss im Sinne des Vorsorgeprinzips von den ungünstigsten Annah-
men ausgegangen werden. 
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Abbildung 11: WA/Diagramme über die Ereignisgrößen von 1 t, 3 t und 10 t, kumuliert unter 
Annahme von 25.2 t NEM zur Verfügung stehender Munition, zufällig verteilt vor Kammer V 
(rote Linie, konservative Annahme) und von 17 t Munition (rote gestrichelte Linie, Annahme von 
einer 1/3 Umsetzung der möglichen 25.2 t NEM während des Ereignisses von 1947). Im Vergleich 
dazu ist die Summenkurve der VBS RA 2020 inkl. Streubereiche gezeigt (in Grau). Die VBS RA 
2020 Summenkurven wurden mit den Wahrscheinlichkeits- und Expositionswerten aus [5] nach-
gerechnet und präsentiert. Minimale Abweichungen sind z.B. aufgrund von Rundungsungenau-
igkeiten möglich. 

6.5 Entwicklung der Risikosituation 

Ausgehend vom Ist-Zustand, beschreibt die VBS RA 2020 die Veränderung der 
Risikosituation abhängig von dem Fortschritt der geplanten Arbeiten am ehe-
maligen Munitionslager Mitholz [5]. Dabei wird zu den nachgenannten Zeit-
punkten jeweils die Risikokurve erneut berechnet, wobei die Veränderung vor-
nehmlich in der Anzahl und Aufenthaltsdauer der exponierten Personen be-
gründet liegt sowie auf der Einschätzung der jeweiligen Eintrittswahrscheinlich-
keiten eines Explosionsereignisses beruht. 

Die wesentlichen Zeitpunkte zur Veränderung der Risikosituation sind: 

 Abschluss der Vorausmaßnahmen (Ende 2021 bzw. Mitte 2022) 
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 Verfüllung des ehemaligen Bahnstollens und Abtrag Dreispitz (2024) 

 Erstellung der Schutzbauten (2025 bis 2030) 

 Beginn der Räumung (ab 2031) 

 Nachverfolgung der Option Überdeckung 

Auf eine vergleichende Berechnung der jeweiligen Risikosituation wird im Rah-
men dieser Beurteilung verzichtet. So sind die Veränderungen bezüglich der Ex-
position insofern fix, als dass die Anzahl der exponierten Personen und ihrer 
Aufenthaltsdauer für den jeweiligen Arbeitsschritt definiert sind. Mit einer Än-
derung der beteiligten Arbeiter an den Schutzbauten, beispielsweise, verändern 
sich die Risikowerte entsprechend, was wiederum bedeutet, dass von den in 
der VBS RA 2020 angegebenen maximalen Personenzahlen und den angenom-
menen Expositionszeiten nicht nach oben abgewichen werden darf, ohne das 
Risiko neu bewerten zu müssen. Gleiches gilt für die Wohnbevölkerung in Mit-
holz und die maximale Zahl der Verkehrsteilnehmer. Weiterhin liegen den Ein-
schätzungen zur Veränderung der Eintrittswahrscheinlichkeiten über den Ar-
beitsverlauf keine quantitativ belegbaren Annahmen zu Grunde. Mit der Be-
trachtung der Konservativität der bisherigen Schätzung der Eintrittswahrschein-
lichkeiten in den vorangegangenen Abschnitten 6.2.4 und 6.3 ist bereits ge-
zeigt worden, dass die ursprüngliche Einschätzung nicht konservativ gewählt 
wurde. Eine Abweichung der Eintrittswahrscheinlichkeit von der Grundan-
nahme, ausgehend vom Ist-Zustand, verändert den entsprechenden Wert nur 
mit gleichbleibender Qualität, d.h. die durch Variation der geschätzten Eintritts-
wahrscheinlichkeiten weiter auf Grundlage des Ist-Zustands berechneten Risiko-
summenkurven können im Beurteilungsergebnis nicht abweichen. Eine weitere 
Beurteilung der weiteren Zustände erübrigt sich damit. 

Nachfolgend wird auf einzelne Aspekte während des Verlaufs der Arbeiten ein-
gegangen, die notwendig für die Beurteilung des weiteren Verlaufs dieser Ar-
beiten sind, ohne auf die jeweiligen Risikowerte einzugehen. 

6.5.1 Vorausmaßnahmen 

Als Vorausmaßnahmen werden in der VBS RA 2020 [5] ein Hochdrucktor und 
»Pfropfen« zum Verschluss bestehender ausgebauter Portalöffnungen disku-
tiert, um den möglichen Trümmerwurf aus diesen Portalen heraus im Ereignis-
fall zu unterbinden und so die Wirkungen des entstehenden Trümmerwurfs da-
hingehend zu verändern, dass langgestreckte Trümmerwurfzonen vermieden 
werden und der vom Radius her mehr eingegrenzte Anteil an Kraterauswurf in 
der Gesamtgefährdung überwiegt. Der Detaillierungsgrad zu den genannten 
Vorausmaßnahmen in [5] entspricht weiterhin demjenigen der Vorstudie 
Schutzbauten als Vorausmaßnahmen  [13] (vgl. Abschnitt 5) mit Ergänzung um 
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Prinzipdarstellungen. Grundsätzlich erachtet das EMI Pfropfen und Hochdruck-
tore ebenfalls als machbar und zielführend, um in ihrer Geometrie fest defi-
nierte Portalöffnungen wirksam zu verschließen. Voraussetzung dabei ist, dass 
der jeweilige Verschluss fest im Fels verankert werden kann und die umge-
bende Felsmasse als Widerlager aktiviert. 

Für das Hochdrucktor bedeutet das, dass die Einbindung des Torrahmens so 
ausgestaltet werden muss, dass im Belastungsfall der umgebende, natürlich 
zerklüftete, Fels nicht herausgebrochen wird. Hierfür wird es notwendig sein, 
eine Nische in den Fels zu schneiden, diese mit Stahlbeton auszufüllen und die 
Verankerung des Rahmens in den Stahlbeton einzubetten. Damit wird die Ver-
ankerung des Hochdrucktors nach dem gleichen Wirkprinzip wie die nachfol-
gend genannten Pfropfen arbeiten (Lastabtrag über Druckgewölbe im umge-
benden Fels und Schubfuge). Die genaue Ausbildung der Verankerung ist eine 
Bemessungsaufgabe, die noch zu lösen ist. Das Tor und seine Verankerung 
müssen auf den möglichen Innendruck bemessen sein, der sich im Ereignisfall 
gegen das Tor einstellt. Aus Sicht des EMI ist für die Auslegung eine Ladungs-
menge von 20 t TNT anzusetzen. Die Eintrittswahrscheinlichkeit für ein Ereignis 
mit dieser Ladungsgröße ist zwar geringer als bei einem 10 t Szenario, nach 
derzeitigem Kenntnisstand ist eine solche Ereignisgröße jedoch weiterhin mög-
lich. Gemäß Angaben des VBS anlässlich der Besprechung am 19. August 2020 
[20] befindet sich diese Wahrscheinlichkeit bei etwa 1E-7 pro Jahr; nach Inter-
polation der Werte in Abbildung 7 aus diesem Bericht sogar noch deutlich  
höher. Somit handelt es sich beim 20 t Szenario durchaus um ein störfallrele-
vantes Szenario.  

Für die gleiche Ladungsmenge sind die Pfropfen zu bemessen. Bei beiden Ver-
schlussarten muss beachtet werden, dass der umgebende Fels zerklüftet und 
ggf. brüchig ist, der Lastabtrag also weiträumig stattfinden sollte. 

Entsprechend dem Zweck und der Definition als Vorausmaßnahmen, darf bei 
den Arbeiten an beiden Maßnahmen das gegenwärtige Risiko durch menschli-
che Arbeiten an den Munitions-Hot-Spots nicht steigen. Wie vom VBS geplant, 
sind diese Maßnahmen also nur im bereits ausgebauten Teil der Anlage mög-
lich. 

Als weitere Vorausmaßnahme werden in der VBS RA 2020 Dämme vor den 
Portalöffnungen betrachtet, die ebenfalls vor dem nicht ausgebauten Teil der 
Anlage (d.h. ehemaliger Bahnstollen und LKW-Zufahrten) realisierbar wären. 
Die VBS RA 2020 zeigt die Wirksamkeit von Dämmen als Maßnahme zur Risiko-
senkung gegenüber dem Ist-Zustand auf; die berechneten Schadensausmaße 
sind für die kleineren Ereignisgrößen (1 t und 3 t TNT) annähernd gleich zu de-
nen bei der Realisierung von Pfropfen und Hochdrucktor (Abbildungen 23, 24 
und 34, 35 in [5]). Der Fokus der Betrachtung der Dämme in [5] ist aus Sicht 
des EMI falsch gewählt, da deren Wirksamkeit nicht mit dem Ist-Zustand ohne 
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Vorausmaßnahmen bewertet wird, sondern über einen Vergleich mit den vor-
genannten Pfropfen und dem Hochdrucktor.  

Zum derzeitigen Stand der Planung sollte man aus Sicht des EMI sowohl Däm-
me als auch die zuvor genannten Verschlussarten weiterverfolgen, bis gesichert 
ist, wie die detailliert bemessene Ausbildung der Pfropfen und des Hochdruck-
tors gestaltet wird. 

Die noch in der Vorstudie zu den Vorausmaßnahmen genannten Netze (vgl. 
[13] und Abschnitt 5.3) werden in der VBS RA 2020 nicht mehr als risikosen-
kende Maßnahmen betrachtet. Auch wenn die Reduktion des Risikos durch 
Verwendung von Netzsystemen bislang nicht quantifiziert wurde bzw. wenig 
Einfluss auf den Verlauf der Risikokurven hat, sollten aus Sicht des EMI die 
Netze ebenfalls mit einer quantitativen Bewertung weiterverfolgt werden, da 
sie zumindest bei kleinen Ereignisgrößen einen gewissen Schutz bieten, d.h. 
den Trümmerwurf begrenzen. Auch sollten die in den Abschnitten 5.3 und 5.5 
genannten großflächigen, aufteilbaren Netzsysteme weiter geprüft werden und 
ggf. als Vorausmaßnahme zur Reduktion der Gefährdung realisiert werden. 

6.5.2 Hohlraumverfüllung und Abtrag Dreispitz 

Das Räumkonzept des VBS sieht bereits ab 2023 eine Verfüllung des ehemali-
gen Bahnstollens und der verbundenen Hohlräume vor, um die Steinschlagge-
fahr innerhalb der Anlage zu senken. Weiterhin soll durch die Hohlraumverfül-
lung ein Übergang vom möglichen Stollentrümmerwurf hin zu einem Krater-
trümmerwurf stattfinden, da die noch nicht mit den Pfropfen und dem Hoch-
drucktor als Vorausmaßnahmen gesicherten Stollenportale damit faktisch nicht 
mehr existieren. Die Betrachtung der Risikosituation in der VBS RA 2020 stützt 
sich auf die Machbarkeitsstudie zur Hohlraumverfüllung durch CSD Ingenieure 
AG [15]. Dort werden zunächst Anforderungen an die Verfüllung beschrieben 
und Evaluationskriterien für die Auswahl der Materialien festgelegt. Die defi-
nierten Anforderungen sind aus Sicht des EMI korrekt, die Evaluationskriterien 
teils jedoch, da es sich um eine Machbarkeitsstudie handelt, nicht spezifisch ge-
nug, um für die Risikoanalyse davon auszugehen, dass die Hohlraumverfüllung 
tatsächlich so wirksam ist, dass sich ihr Einfluss auf die Risikoentwicklung be-
gründet quantifizieren lässt. Offen in den Evaluationskriterien in [15] bleibt un-
ter anderem, welche verbleibenden Hohlraumgrößen noch tolerabel sind oder 
was verträgliche dynamische Einwirkungen aus dem Verfüllungsvorgang auf die 
Munition sind. Ersteres ist im Zusammenhang mit der Detonationsübertragung 
relevant (vgl. Abschnitt 6.2.3), letzteres steht im Zusammenhang mit dem Zu-
stand der Munition und ihrer Zündfähigkeit, über die bislang, zumindest stati-
stisch abgesichert, zu wenig bekannt ist. Auf eine Empfehlung in [15], aufge-
hende Klüfte mit einer teilweisen Betonverfüllung zu sichern, wird in der VBS 
RA 2020 nicht eingegangen. 
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Der Verfüllungsvorgang ist aus Sicht des EMI bislang zu wenig detailliert, um 
eine quantifizierte Reduktion der Eintrittswahrscheinlichkeiten vorzunehmen 
(»Halbierung der Wahrscheinlichkeiten während den Jahren 2024 bis 2030« 
[5]) und damit eine belastbare Risikoeinschätzung abzugeben: 

1. Es sind noch nicht alle Hohlräume vermessungstechnisch aufgenommen. 
Bevor nicht alle Hohlräume bekannt sind, ist eine pauschale Aussage, dass 
eine Verfüllung machbar ist, verfrüht. 

2. Es ist bislang nicht beschrieben, wie sichergestellt wird, dass ein entspre-
chender Hohlraum auch tatsächlich kraftschlüssig gefüllt wurde. 

3. Es ist bislang unklar, wie mit den beschriebenen Schütt- und Einblasver- 
fahren an verborgene Hohlräume gelangt wird, wie sie im Anhang des CSD 
Berichts dargestellt sind, vgl. Abbildung 12. 

4. Die für die Munition verträgliche dynamische Belastung beim Einbringvor-
gang der Verfüllung muss zuvor definiert sein. 

5. Zwischen Explosionsschutt und Hauptverfüllung wird, »wo machbar« [15], 
eine Abtrennung mittels Geotextilien und Sandlage empfohlen. Es ist un-
klar, wann eine solche Abtrennung notwendig ist und ebenfalls, wie sie 
eingebaut wird, wenn die Hohlräume nicht zugänglich sind. Falls die Ab-
trennung der Reduktion der dynamischen Belastung auf Munitionskörper 
dienen soll, muss der vorstehende 4. Punkt geklärt sein und sichergestellt 
werden, dass eine Abtrennung in allen Hohlräumen erfolgt. 

6. Der vorausgesetzte Übergang vom Stollentrümmerwurf zum Kratertrüm-
merwurf kann nur dann erfolgen, wenn das Verfüllmaterial gleichwertig 
mit dem umgebenden Felsmaterial ist. 

Als mögliches Verfüllmaterial nennen [5, 15] Blähton. Wie dort festgehalten, 
sollte beim möglichen Einbringen darauf geachtet werden, dass Blähton leicht 
elektrostatisch aufladbar ist, was im Zusammenhang mit der Empfindlichkeit 
der verschütteten Zünder und dem Kupferazid (vgl. Abschnitt 6.2.1) kritisch ist. 

Für eine Entscheidung, ob die Verfüllung ohne Evakuierung unbeteiligter Dritter 
möglich ist, sind aus Sicht des EMI noch zu viele Fakten unbekannt. Sobald 
durch menschliche Einwirkung das Risiko bei störfallrelevanten Ereignissen er-
höht wird und durch geeignete Schutzmaßnahmen nicht in einen nach StFV 
akzeptablen Bereich gesenkt werden kann, müssen unbeteiligte Dritte evakuiert 
und die Verkehrsträger gesperrt werden. 
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Abbildung 12: Ausschnitt Schnitt 3: Hohlraumverfüllung, Anhang B [15]. 

Im Anschluss an die Hohlraumverfüllung plant das VBS, den Dreispitz bis zur 
Sohle des ehemaligen Bahnstollens abzutragen. Damit wird die Felsumlagerung 
reduziert und die Räumung vereinfacht. Mit der Reduktion der Felsumlagerung 
geht eine Veränderung des möglichen Trümmerwurfs einher. Zum einen wird 
der Widerstand aus der Felsumlagerung reduziert, zum anderen jedoch auch 
die mögliche Trümmermasse. Gleichzeitig verändert sich die Geländeneigung 
von anfangs sehr steil (bestehende Felskante) zu horizontal am Ende des Ab-
tragvorgangs. Die TLM 2010/2 [10] erlaubt eine Berücksichtigung dieser Zusam-
menhänge über einen Felsumlagerungsparameter, der in der VBS RA 2020 
auch korrekt angegeben wird (Abbildung 51 in [5]). Die TLM-Modelle gehen 
jedoch von homogenem Material, bzw. einer möglichen Überdeckung mit  
Lockergestein, aus. Unterschiedliche Materialien, wie mit der Verfüllung vorge-
sehen, berücksichtigen die Trümmerwurfmodelle in der TLM nicht. Nach Kennt-
nis des EMI gibt es jedoch auch keine anderen verfügbaren analytischen Mo-
delle zur Betrachtung dieser Situation. 

Die Möglichkeit, den Dreispitz abtragen zu können, hängt von der Ausgestal-
tung der Verfüllung ab. Damit lässt sich aus Sicht des EMI zum derzeitigen Zeit-
punkt noch nicht abschließend beurteilen, dass ein Abtrag des Dreispitzes mög-
lich ist. Folglich lässt sich auch die Risikoentwicklung – und damit die Notwen-
digkeit einer Evakuierung – zu diesem Zeitpunkt aus Sicht des EMI noch nicht 
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belastbar darstellen. Als aktiver Eingriff in das Felsmaterial und langjähriger Pro-
zess können die Hohlraumverfüllung und der Abtrag des Dreispitzes nicht als 
Vorausmaßnahmen gelten. 

6.5.3 Erstellung von Schutzbauten 

Für den Schutz der Nationalstraße durch Mitholz gibt es bislang drei Varianten 
die weiterverfolgt werden – Galerie über die Nationalstraße, Verlängerung des 
Lawinenschutztunnels, oder Verlegung der Straße in einen Tunnel auf der ge-
genüberliegenden Talseite. Die Bahnlinie soll durch eine Stahlbetongalerie im 
gefährdeten Bereich geschützt werden [4, 5]. Die Ausgestaltung der Schutz-
bauten ist eine Ingenieuraufgabe, die nicht in den Umfang der Risikoanalyse 
fällt. 

Die VBS RA 2020 geht davon aus, dass die bislang als machbar festgestellten 
Schutzbauten vollständig wirksam sind und für eine Bemessungsgröße von 
3000 kJ kinetischer Energie ausgelegt werden. Ob die genannte Bemessungs-
größe den Anforderungen an die Störfallverordnung genügt, ist durch das VBS 
im weiteren Verlauf der Arbeiten und der Vertiefung der Planungen noch auf-
zuzeigen. 

6.5.4 Beginn der Räumung 

Vor dem Beginn der Räumung ab 2031 plant das VBS eine Proberäumung be-
reits 2023. Diese soll die Kenntnisse zum Zustand und Verteilung der Munition 
verbessern und ist damit aus Sicht des EMI sinnvoll. Gleichzeitig fehlt aus Sicht 
des EMI bislang ein Plan für den Fall, dass bei der Proberäumung größere Men-
gen an zündfähiger und massendetonationsfähiger Munition entdeckt werden, 
und damit eine Beantwortung der Fragen: 

 Ab welcher Fundsituation (Munitionsmenge, -verteilung und Rück-
schluss auf weitere Vorkommen) müssen unbeteiligte Dritte evakuiert 
und die Verkehrsträger gesperrt werden? 

 Wohin wird die Munition entsorgt, wenn bislang nur vermutet wird, 
welche Mengen auftreten? 

 Ab welcher Munitionsmenge muss die Risikoanalyse davon ausgehen, 
dass die bislang vermutete Eintrittswahrscheinlichkeit nicht mehr dem 
angenommenen Ist-Zustand entspricht? 

Ab spätestens 2031 ist geplant, die Bevölkerung aus Mitholz zu evakuieren. Re-
levant für die Risikobewertung nach StFV [2] sind weiterhin Verkehrsteilnehmer 
sowie Arbeiter, die nicht unmittelbar mit der Räumung der Munition in Verbin-
dung stehen. Mit einer wirksamen Realisation der Schutzbauten bis 2030 und 
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der Evakuation ergeben sich planungsgemäß keine störfallrelevanten Risiken 
mehr. 

6.5.5 Option Überdeckung 

Die »Option Überdeckung« wird vom VBS weiterverfolgt, um im Fall, dass die 
Räumung nicht fortgesetzt werden kann, eine Alternative zur Risikominimie-
rung zu haben. Durch die Überdeckung sollen die Auswirkungen einer mögli-
chen Umsetzung von Munition soweit minimiert werden, dass das Risiko nach 
StFV akzeptabel ist. 

Bei der Berechnung der Risikoentwicklung innerhalb der VBS RA 2020 werden 
für die Option Überdeckung – wie in der gesamten VBS RA 2020 – die Eintritts-
wahrscheinlichkeiten zu unterschiedlichen Zeitpunkten (Überdeckungshöhen) 
ohne Beleg abgeschätzt. Gemäß VBS RA 2020 kommt die Option Überdeckung 
ohne Schutzmaßnahmen für die Verkehrswege und mit grundsätzlicher Anwe-
senheit der Bevölkerung aus. Aus Sicht des EMI sind solche Aussagen mit der-
zeitigem Kenntnisstand zu pauschal und verfrüht. Weiterhin wären die Aus- 
sagen mit dem Fortschritt der Räumarbeiten zu koppeln, die ja per Definition 
beginnen und da nur bei einem Abbruch der Räumarbeiten auf die Option 
Überdeckung umgeschwenkt wird. Falls mit der Option Überdeckung zu einem 
Zeitpunkt begonnen wird, an dem das Risiko noch im Übergangsbereich oder 
im nicht-akzeptablen Bereich nach StFV liegt, bedeutet der Beginn der Über-
deckungsarbeiten eine Manipulation am Fels, die nicht zu einer weiteren Er- 
höhung des Risikos führen darf. Für diesen Fall fehlt bislang ein Evakuierungs-
konzept. 

Auch die Option Überdeckung geht von einer Verfüllung der Hohlräume vor 
Beginn der Realisierung aus [4]. Hier sind aus Sicht des EMI die bereits in Ab-
schnitt 6.5.2 erwähnten offenen Punkte zu klären, um Konsequenzen für die 
Risikoentwicklung belegbar aufzeigen zu können. 

 

6.6 Evakuationsszenarien 

Die in Abschnitt 4.5 aus Phase II der Variantenevaluation geforderte Definition 
von Evakuationsszenarien ist in der VBS RA 2020 nicht enthalten. Dort wird ge-
nannt, dass Evakuierungsszenarien »im Zuge der weiteren Planung- und Projek-
tierungsarbeiten in den folgenden Jahren erarbeitet« würden. »Bis zur Räu-
mung 2030 (auch bei der Option Überdeckung) wird mit kurzfristigen Evakuie-
rungen resp. Sperrungen der Verkehrswege gerechnet« (S. 66, [5]). In Anbe-
tracht der ungeklärten Fragestellungen auch vor Beginn der Räumung hält das 
EMI solche Aussagen für zu pauschal und verfrüht. Auch eine Aussage, dass 
beim Fund »größerer Munitionsmengen« die Arbeiten »unterbrochen« werden 
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müssten und erst dann fortgeführt werden, »wenn die dafür erforderlichen 
Schutzmaßnahmen umgesetzt sind und die Risikoanalyse eine anderslautende 
Beurteilung ergibt« [4] erscheint zu unspezifisch, um konkret tätig zu werden. 

Insbesondere mit Blick auf die Manipulationen am Fels und die Proberäumung 
erscheint es sinnvoll, bereits frühzeitig festzulegen, ab welchem Zeitpunkt  
bzw. welcher Kenntnislage zu Munitionsmengen, Munitionsverteilung und  
Munitionszustand, das Risiko erneut zu bewerten ist und konsequenterweise 
ggf. evakuiert werden muss. Hilfreich hierbei kann die Erstellung eines Pflich-
tenheftes, gekoppelt an den in Abschnitt 4.5 genannten Entscheidungsbaum, 
sein. 

 

6.7 Fazit und Empfehlungen 

Die Betrachtung der VBS RA 2020 [5] und des Berichtes zur Phase III der Varian-
tenevaluation [4] hat gezeigt, dass die Risikoanalyse nachvollziehbar und – un-
ter Voraussetzung der Richtigkeit der zu Grunde gelegten Annahmen – korrekt 
durchgeführt worden ist. Die der VBS RA 2020 zu Grunde liegenden neuen Un-
tersuchungsergebnisse bestätigen weitestgehend den bisherigen Kenntnisstand 
bezüglich Zustand der Zünder, Zustand der Anlage und Verteilung der Munition 
(die weiterhin unbekannt ist). Die Initiierungswahrscheinlichkeiten aus sympa-
thetischer Detonationsübertragung müssen im Lichte der Ergebnisse aus den 
numerischen Simulationen und zugehörigen experimentellen Untersuchungen 
neu betrachtet werden. Eine in Abschnitt 6.3 dargestellte Betrachtung der Ein-
trittswahrscheinlichkeit auf Grundlage statistischer Verteilungen zeigt, dass das 
Risiko des Ist-Zustands im nicht-akzeptablen Bereich liegt (Abschnitt 6.4). 

Gleichzeitig gibt es offene Punkte, mit denen die zu Grunde liegenden Annah-
men belegt werden müssten bzw. die Aussagen der VBS RA 2020 aus Sicht des 
EMI zu relativieren wären. Dies führt zu folgendem Fazit der Variantenevalua-
tion Phase III und folgenden Empfehlungen: 

1. Die gewählten Eintrittswahrscheinlichkeiten beruhen auf Expertenmeinun-
gen und sind nur als solche nachzuvollziehen. Quantifiziert belegbar und 
zukünftig gesichert nachvollziehbar sind sie nicht und damit auch nicht 
nachvollziehbar veränderbar, sollten neue Erkenntnisse vorliegen. Ein in Ab-
schnitt 6.3 dargestellter alternativer Modellansatz hat gezeigt, dass bei rea-
listischen Annahmen zur Verteilung der Munition entsprechend dem derzei-
tigen Kenntnisstand die Eintrittswahrscheinlichkeiten konservativer abge-
schätzt werden können und müssen, mit der Folge, dass die Risiken im Ist-
Zustand deutlich negativer, d.h. weiterhin als inakzeptabel, bewertet wer-
den müssen, als in der VBS RA 2020 angegeben. Damit entspricht die Be-
wertung der Risiken, ausgehend vom ehemaligen Munitionslager Mitholz, 
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weiterhin der Einschätzung aus den vorangegangenen Risikoanalysen [1, 3]: 
Das Risiko des Ist-Zustands liegt für viele Situationen und Ereignisgrößen 
deutlich im nicht akzeptablen Bereich. 

2. Die dargestellten Vorausmaßnahmen in Form von Pfropfen und dem Hoch-
drucktor im ausgebauten Teil der Anlage sind sowohl notwendig als auch 
machbar. Dämme sollten aus Sicht des EMI ebenfalls weiterverfolgt wer-
den, mindestens bis die genaue Ausführungsplanung der vorgenannten 
Portalverschlüsse bekannt und gesichert ist. Ebenso sollten Netze an den 
Stellen 5, 7 und der oberen Anlagenebene umgesetzt und an den Stellen 6 
und 8 [13] weiter geplant werden, um den Trümmerwurf bei möglichen 
kleinen Ereignisgrößen zu reduzieren. Unter Berücksichtigung des Vorsor-
geprinzips der StFV sollten die Vorausmaßnahmen für ein mögliches 20 t 
Massendetonationsereignis ausgelegt werden. 

3. Die Auswirkungen und die Umsetzung der geplanten Hohlraumverfüllung 
sind bislang unklar. Hiervon abhängig sind jedoch der geplante Abtrag des 
Dreispitzes und die Einschätzung des Risikos, d.h. der Notwendigkeit einer 
ggf. notwendigen Evakuierung während der Verfüllung und während des 
Abtrags. Solange mit diesen Arbeiten am Fels manipuliert wird und damit 
die Eintrittswahrscheinlichkeit erhöht wird, muss – falls es keine weiteren 
Schutzmaßnahmen gibt – eine Evakuierung der Bevölkerung und eine Sper-
rung der Verkehrsträger in Betracht gezogen werden. Die Pfropfen und das 
Hochdrucktor minimieren nur den Anteil des Stollentrümmerwurfs im Ereig-
nisfall, ein Kratertrümmerwurf ist weiterhin – mit durch den Verfüllvorgang 
grundsätzlich gesteigerter Eintrittswahrscheinlichkeit – möglich. 

4. Die Aussagen zu kurzfristigen Evakuierungen während der Umsetzungs-
phase 2021 bis 2031 in der VBS RA 2020 erscheinen als zu pauschal und 
mit Blick auf den aktuellen Kenntnisstand verfrüht. Die Empfehlung aus Ab-
schnitt 4.5 bleibt aktuell, dass vor Beginn der Arbeiten festgelegt werden 
sollte, in welchen Situationen wo und wie evakuiert wird. 

5. In Anbetracht der weiterhin ungeklärten Fragestellungen zur Umsetzung 
der Räumung mitsamt den für zehn Jahre geplanten Vorarbeiten ist es aus 
Sicht des EMI sinnvoll, wie bereits in Abschnitt 4.5 genannt, ein Pflichten-
heft aufzusetzen, in dem der Vertiefungsbedarf für die nächsten Pro-
jektphasen festgehalten wird. An das Pflichtenheft kann ein Entscheidungs-
baum gekoppelt werden, der nachvollziehbar aufzeigt, welche neue Er-
kenntnis der weitergehenden Untersuchungen zu welcher Konsequenz 
führt. Damit wären auch Kriterien abgedeckt, die ggf. zu einem Um-
schwenken von der Räumung auf die Option Überdeckung führen. 
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6. Mit fortschreitendem Erkenntnisgewinn werden weitere Risikoanalysen not-
wendig sein, um Entscheidungsgrundlagen für das weitere Handeln zu er-
halten. Aus Sicht des EMI ist es sinnvoll, diese Aktualisierungen der Risiko-
beurteilungen an eben diesen fortschreitenden Erkenntnisgewinn zu kop-
peln und nicht feste Zeitpunkte unabhängig von neuen Erkenntnissen vor-
zugeben. Die Kriterien, ab wann eine neue Risikobeurteilung notwendig ist, 
sollten in dem vorgenannten Pflichtenheft hinterlegt werden. 
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8 Anhang 1: Grobbewertung Maßnahmenvarianten und Sofortmaß-
nahmen (Präsentation vom 5.6.2019) 

Grobbewertung Maßnahmenvarianten und Sofortmaßnahmen Mitholz, 
Präsentation Ittigen, 5.6.2019 

 siehe Anlage Berichtsende ab S. 72 
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9 Anhang 2: Abschätzung Energiegehalt Trümmer Mitholz 1947 
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10 Anhang 3: Ermittlung der Risikowerte 2020 

 
 

Abbildung 13: Berechnung kollektives Risiko nach StFV für ein 1 t Szenario bei 25.2 t NEM Ver-
teilmenge vor Kammer V. 

 SD = 1,0000

PKZ Expo Distanz Letalität OKZ = RtE R*eE SD = 0,2664 SD = 0,1500 SD = 0,4400 SD = 0,1400 SD = 0,0036

Nr. Bezeichnung [.] Gruppe  UD Art [m]  PKZ *  Ot Oe PF AKZ PF AKZ PF AKZ PF AKZ PF AKZ

1 Büro Kieswerk 20 UD 1 Geb./FF 0,1% 0,02 0,0054 0,0060 1,0000 0,020 0,0000 0,000 0,0000 0,000 0,0000 0,000 0,5000 0,010

2 Schulhaus (Vereine) 25 UD 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 0 0,1000 0,000 0,4000 0,000 0,0000 0,000 0,1667 0,000 0,2000 0,000

2 Schulhaus (Wohnen) 3 UD 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 0 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,8000 0,000

3 Restaurant (Gäste) 30 UD 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 0,0000 0,1111 0,000 0,4000 0,000 0,0000 0,000 0,3333 0,000 0,4000 0,000

3 Restaurant (Wohnen+A 2 UD 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,8000 0,000

3 Restauraunt (Arbeiten) 4 UD 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 0,0000 0,5000 0,000 0,9000 0,000 0,0000 0,000 0,3600 0,000 0,5000 0,000

4 Wohnhaus 4 UD 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,8000 0,000

5 3 Wohnhäuser 8 UD 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,8000 0,000

6 Wohnhaus 2 UD 1 Geb. 1,0% 0,02 0,0178 0,0200 0,7000 0,014 0,8000 0,016 1,0000 0,020 1,0000 0,020 0,8000 0,016

7 Wohnhaus 1 UD 1 Geb. 1,0% 0,01 0,0089 0,0100 0,7000 0,007 0,8000 0,008 1,0000 0,010 1,0000 0,010 0,8000 0,008

8 Wohnhaus gross 4 UD 1 Geb. 1,0% 0,04 0,0356 0,0400 0,7000 0,028 0,8000 0,032 1,0000 0,040 1,0000 0,040 0,8000 0,032

9 Wohnhaus 2 UD 1 Geb. 1,0% 0,02 0,0178 0,0200 0,7000 0,014 0,8000 0,016 1,0000 0,020 1,0000 0,020 0,8000 0,016

10 Wohnhaus 3 UD 1 Geb. 1,0% 0,03 0,0267 0,0300 0,7000 0,021 0,8000 0,024 1,0000 0,030 1,0000 0,030 0,8000 0,024

11 Wohnhaus 2 UD 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,8000 0,000

12 Wohnhaus 3 UD 1 Geb. 1,0% 0,03 0,0267 0,0300 0,7000 0,021 0,8000 0,024 1,0000 0,030 1,0000 0,030 0,8000 0,024

13 2 Wohnhäuser (bewohn 2 UD 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,8000 0,000

13 Ferienhaus 8 UD 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 0,0000 0,4000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 0,6000 0,000 0,0450 0,000

14 Wohnhaus 4 UD 1 Geb. 10,0% 0,40 0,3557 0,3997 0,7000 0,280 0,8000 0,320 1,0000 0,400 1,0000 0,400 0,8000 0,320

15a 4 Wohnhäuser 12 UD 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,8000 0,000

UD 1 Geb. 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,8000 0,000

UD 1 Geb. 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,8000 0,000

UD 1 Geb. 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,8000 0,000

16 Wohnhaus 2 UD 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,8000 0,000

17a 2 Wohnhäuser 7,0 UD 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,8000 0,000

UD 1 Geb. 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,8000 0,000

UD 1 Geb. 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,8000 0,000

18a 3 Wohnhäuser 7,0 UD 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,8000 0,000

UD 1 Geb. 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,8000 0,000

UD 1 Geb. 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,8000 0,000

19 Wohnhaus 3 UD 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,8000 0,000

23 Wohnhaus (Neu) 4 UD 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,0000 0,000

24 Wohnhaus (Neu) 3 UD 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,0000 0,000

25 Wohnhaus (Neu) 3 UD 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,0000 0,000

26 Wohnhaus (Neu) 4 UD 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,0000 0,000

27 Wohnhaus (Neu) 6 UD 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,0000 0,000

28 Wohnhaus (Neu) 4 UD 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,0000 0,000

29 Wohnhaus (Neu) 3 UD 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,0000 0,000

30 Wohnhaus (Neu) 2 UD 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,0000 0,000

31 Wohnhaus (Neu) 4 UD 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,0000 0,000

32 Wohnhaus (Neu) 2 UD 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,0000 0,000

33 Wohnhaus (Neu) 2 UD 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,0000 0,000

34 Wohnhaus (Neu) 4 UD 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,0000 0,000

20 Bahn 65 UD 1 FF <50% 5,53 0,0199 0,0495 0,0000 0,000 0,0000 0,000 0,0000 0,000 0,0000 0,000 1,0000 5,530

21 Strasse 10000 UD 1 FF <100% 3,35 0,2646 0,3062 0,1 0,335 0,1 0,335 0,02 0,067 0,2 0,67 0,15 0,5025

22 Freifeld 5 UD 1 FF <100% 0,06 0,0511 0,0593 1,0000 0,060 2,0000 0,120 0,0000 0,000 2,0000 0,120 1,5000 0,090

0,8301 = RtE 0,800 0,895 0,617 1,340 6,573

R*eE = 0,9706 1,12 1,13 1,09 1,20 2,49

WLKU = 2,00E-03

1,66E-03 = Rt 0,2131 0,1343 0,2715 0,1876 0,0237

R*e = 1,94E-03 0,2381 0,1520 0,2957 0,2259 0,0588

3,00E+07 0,8301

Max. Kosten für Sicherheitsmassnahmen [CHF/a] 58234 0,9706

* Risikogruppenbereinigt
Input zu Donor
Input zu exponierten Objekten

Check: Summe Situationsanteile R*eE = Summe Oe = R*eE =

4 Wochenendt. 1a Bahn

Grenzkosten für unbeteiligte Dritte (UD) [CHF] Check: Summe Situationsanteile RtE = Summe Ot = RtE =

Empfundenes kollektives Risiko R*e [1/a]

Tatsächliches kollektives Risiko im Ereignisfall RtE 

Empfundenes kollektives Risiko im Ereignisfall R*eE  

Berechnung kollektives Risiko

-

1

Objektanteile an

Objekt Risiko

Q TNT [kg] = 

Donor IST 2020 Betriebsdauer =

Situationen (AKZ = OKZ * PF)

1 11 1 1

1 Arbeit 2 Freiz.&Pend. 3 Nacht

/ Tatsächliches Situationsausmass At

/ Aversionsfaktor 

/ Situationanteil an R*eE

/ Situationanteil an RtE

Wahrscheinlichkeit WLKU [1/a] /  Wahrscheinlichkeitsfaktor Bp

Tatsächliches kollektives Risiko Rt [1/a]
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Abbildung 14: Berechnung kollektives Risiko nach StFV für ein 3 t Szenario bei 25.2 t NEM Ver-
teilmenge vor Kammer V. 

 SD = 1,0000

PKZ Expo Distanz Letalität OKZ = RtE R*eE SD = 0,2655 SD = 0,1500 SD = 0,4400 SD = 0,1400 SD = 0,0045

Nr. Bezeichnung [.] Gruppe  UD Art [m]  PKZ *  Ot Oe PF AKZ PF AKZ PF AKZ PF AKZ PF AKZ

1 Büro Kieswerk 20 UD 1 Geb./FF 2,0% 0,40 0,1071 0,1919 1,0000 0,400 0,0000 0,000 0,0000 0,000 0,0000 0,000 0,5000 0,200

2 Schulhaus (Vereine) 25 UD 1 Geb. 1,1% 0,28 0,0305 0,0570379 0,1000 0,028 0,4000 0,110 0,0000 0,000 0,1667 0,046 0,2000 0,055

2 Schulhaus (Wohnen) 3 UD 1 Geb. 1,1% 0,03 0,0294 0,0467169 0,7000 0,023 0,8000 0,026 1,0000 0,033 1,0000 0,033 0,8000 0,026

3 Restaurant (Gäste) 30 UD 1 Geb. 0,1% 0,03 0,0041 0,0086 0,1111 0,003 0,4000 0,012 0,0000 0,000 0,3333 0,010 0,4000 0,012

3 Restaurant (Wohnen+A 2 UD 1 Geb. 0,1% 0,00 0,0018 0,0028 0,7000 0,001 0,8000 0,002 1,0000 0,002 1,0000 0,002 0,8000 0,002

3 Restauraunt (Arbeiten) 4 UD 1 Geb. 0,2% 0,01 0,0026 0,0047 0,5000 0,004 0,9000 0,007 0,0000 0,000 0,3600 0,003 0,5000 0,004

4 Wohnhaus 4 UD 1 Geb. 1,1% 0,04 0,0391 0,0623 0,7000 0,031 0,8000 0,035 1,0000 0,044 1,0000 0,044 0,8000 0,035

5 3 Wohnhäuser 8 UD 1 Geb. 1,1% 0,09 0,0783 0,1246 0,7000 0,062 0,8000 0,070 1,0000 0,088 1,0000 0,088 0,8000 0,070

6 Wohnhaus 2 UD 1 Geb. 2,0% 0,04 0,0356 0,0566 0,7000 0,028 0,8000 0,032 1,0000 0,040 1,0000 0,040 0,8000 0,032

7 Wohnhaus 1 UD 1 Geb. 10,1% 0,10 0,0898 0,1430 0,7000 0,071 0,8000 0,081 1,0000 0,101 1,0000 0,101 0,8000 0,081

8 Wohnhaus gross 4 UD 1 Geb. 1,1% 0,04 0,0391 0,0623 0,7000 0,031 0,8000 0,035 1,0000 0,044 1,0000 0,044 0,8000 0,035

9 Wohnhaus 2 UD 1 Geb. 10,0% 0,20 0,1779 0,2831 0,7000 0,140 0,8000 0,160 1,0000 0,200 1,0000 0,200 0,8000 0,160

10 Wohnhaus 3 UD 1 Geb. 1,1% 0,03 0,0294 0,0467 0,7000 0,023 0,8000 0,026 1,0000 0,033 1,0000 0,033 0,8000 0,026

11 Wohnhaus 2 UD 1 Geb. 2,0% 0,04 0,0356 0,0566 0,7000 0,028 0,8000 0,032 1,0000 0,040 1,0000 0,040 0,8000 0,032

12 Wohnhaus 3 UD 1 Geb. 2,1% 0,06 0,0560 0,0892 0,7000 0,044 0,8000 0,050 1,0000 0,063 1,0000 0,063 0,8000 0,050

13 2 Wohnhäuser (bewohn 2 UD 1 Geb. 1,1% 0,02 0,0196 0,0311 0,7000 0,015 0,8000 0,018 1,0000 0,022 1,0000 0,022 0,8000 0,018

13 Ferienhaus 8 UD 1 Geb. 1,1% 0,09 0,0660 0,0946 0,4000 0,035 0,8000 0,070 1,0000 0,088 0,6000 0,053 0,0450 0,004

14 Wohnhaus 4 UD 1 Geb. 10,9% 0,44 0,3878 0,6172 0,7000 0,305 0,8000 0,349 1,0000 0,436 1,0000 0,436 0,8000 0,349

15a 4 Wohnhäuser 12 UD 1 Geb. 1,1% 0,13 0,1174 0,1869 0,7000 0,092 0,8000 0,106 1,0000 0,132 1,0000 0,132 0,8000 0,106

UD 1 Geb. 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,8000 0,000

UD 1 Geb. 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,8000 0,000

UD 1 Geb. 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,8000 0,000

16 Wohnhaus 2 UD 1 Geb. 0,1% 0,00 0,0018 0,0028 0,7000 0,001 0,8000 0,002 1,0000 0,002 1,0000 0,002 0,8000 0,002

17a 2 Wohnhäuser 7,0 UD 1 Geb. 0,2% 0,01 0,0125 0,0198 0,7000 0,010 0,8000 0,011 1,0000 0,014 1,0000 0,014 0,8000 0,011

UD 1 Geb. 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,8000 0,000

UD 1 Geb. 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,8000 0,000

18a 3 Wohnhäuser 7,0 UD 1 Geb. 0,1% 0,01 0,0062 0,0099 0,7000 0,005 0,8000 0,006 1,0000 0,007 1,0000 0,007 0,8000 0,006

UD 1 Geb. 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,8000 0,000

UD 1 Geb. 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,8000 0,000

19 Wohnhaus 3 UD 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,8000 0,000

23 Wohnhaus (Neu) 4 UD 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,0000 0,000

24 Wohnhaus (Neu) 3 UD 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,0000 0,000

25 Wohnhaus (Neu) 3 UD 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,0000 0,000

26 Wohnhaus (Neu) 4 UD 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,0000 0,000

27 Wohnhaus (Neu) 6 UD 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,0000 0,000

28 Wohnhaus (Neu) 4 UD 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,0000 0,000

29 Wohnhaus (Neu) 3 UD 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,0000 0,000

30 Wohnhaus (Neu) 2 UD 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,0000 0,000

31 Wohnhaus (Neu) 4 UD 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,0000 0,000

32 Wohnhaus (Neu) 2 UD 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,0000 0,000

33 Wohnhaus (Neu) 2 UD 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,0000 0,000

34 Wohnhaus (Neu) 4 UD 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,0000 0,000

20 Bahn 65 UD 1 FF <50% 28,17 0,1268 4,0629 0,0000 0,000 0,0000 0,000 0,0000 0,000 0,0000 0,000 1,0000 28,170

21 Strasse 10000 UD 1 FF <100% 15,60 1,2328 2,3602 0,1 1,56 0,1 1,56 0,02 0,312 0,2 3,12 0,15 2,34

22 Freifeld 5 UD 1 FF <100% 0,15 0,1278 0,2448 1,0000 0,150 2,0000 0,300 0,0000 0,000 2,0000 0,300 1,5000 0,225

2,8549 = RtE 3,091 3,100 1,701 4,833 32,051

R*eE = 8,8665 1,53 1,54 1,27 1,95 32,05

WLKU = 9E-04

2,60E-03 = Rt 0,8206 0,4651 0,7484 0,6766 0,1442

R*e = 8E-03 1,2595 0,7140 0,9497 1,3224 4,6226

3,00E+07 2,8549

Max. Kosten für Sicherheitsmassnahmen [CHF/a] 241812 8,8683

* Risikogruppenbereinigt
Input zu Donor
Input zu exponierten Objekten

3 Nacht 4 Wochenendt. 1a Bahn

Berechnung kollektives Risiko Q TNT [kg] = 3 Situationen (AKZ = OKZ * PF)

Donor IST 2020 Betriebsdauer = - Objektanteile an

1

Objekt Risiko

Tatsächliches kollektives Risiko im Ereignisfall RtE / Tatsächliches Situationsausmass At

1 Arbeit 2 Freiz.&Pend.

Empfundenes kollektives Risiko im Ereignisfall R*eE  / Aversionsfaktor 

Wahrscheinlichkeit WLKU [1/a] /  Wahrscheinlichkeitsfaktor Bp 1 1 1 1

Check: Summe Situationsanteile R*eE = Summe Oe = R*eE =

Tatsächliches kollektives Risiko Rt [1/a] / Situationanteil an RtE

Empfundenes kollektives Risiko R*e [1/a] / Situationanteil an R*eE

Grenzkosten für unbeteiligte Dritte (UD) [CHF] Check: Summe Situationsanteile RtE = Summe Ot = RtE =
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Abbildung 15: Berechnung kollektives Risiko nach StFV für ein 10 t Szenario bei 25.2 t NEM Ver-
teilmenge vor Kammer V. 

 SD = 1,0000

PKZ Expo Distanz Letalität OKZ = RtE R*eE SD = 0,2643 SD = 0,1500 SD = 0,4400 SD = 0,1400 SD = 0,0057

Nr. Bezeichnung [.] Gruppe  UD Art [m]  PKZ *  Ot Oe PF AKZ PF AKZ PF AKZ PF AKZ PF AKZ

1 Büro Kieswerk 20 UD 1 Geb./FF 15,0% 3,00 0,8015 7,2633 1,0000 3,000 0,0000 0,000 0,0000 0,000 0,0000 0,000 0,5000 1,500

2 Schulhaus (Vereine) 25 UD 1 Geb. 2,0% 0,50 0,0555 0,5897826 0,1000 0,050 0,4000 0,200 0,0000 0,000 0,1667 0,083 0,2000 0,100

2 Schulhaus (Wohnen) 3 UD 1 Geb. 11,0% 0,33 0,2936 2,3557657 0,7000 0,231 0,8000 0,264 1,0000 0,330 1,0000 0,330 0,8000 0,264

3 Restaurant (Gäste) 30 UD 1 Geb. 1,0% 0,30 0,0415 0,5206 0,1111 0,033 0,4000 0,120 0,0000 0,000 0,3333 0,100 0,4000 0,120

3 Restaurant (Wohnen+A 2 UD 1 Geb. 1,0% 0,02 0,0178 0,1428 0,7000 0,014 0,8000 0,016 1,0000 0,020 1,0000 0,020 0,8000 0,016

3 Restauraunt (Arbeiten) 4 UD 1 Geb. 2,0% 0,08 0,0256 0,2593 0,5000 0,040 0,9000 0,072 0,0000 0,000 0,3600 0,029 0,5000 0,040

4 Wohnhaus 4 UD 1 Geb. 11,0% 0,44 0,3914 3,1410 0,7000 0,308 0,8000 0,352 1,0000 0,440 1,0000 0,440 0,8000 0,352

5 3 Wohnhäuser 8 UD 1 Geb. 11,0% 0,88 0,7828 6,2820 0,7000 0,616 0,8000 0,704 1,0000 0,880 1,0000 0,880 0,8000 0,704

6 Wohnhaus 2 UD 1 Geb. 11,0% 0,22 0,1957 1,5705 0,7000 0,154 0,8000 0,176 1,0000 0,220 1,0000 0,220 0,8000 0,176

7 Wohnhaus 1 UD 1 Geb. 51,0% 0,51 0,4537 3,6407 0,7000 0,357 0,8000 0,408 1,0000 0,510 1,0000 0,510 0,8000 0,408

8 Wohnhaus gross 4 UD 1 Geb. 11,0% 0,44 0,3914 3,1410 0,7000 0,308 0,8000 0,352 1,0000 0,440 1,0000 0,440 0,8000 0,352

9 Wohnhaus 2 UD 1 Geb. 10,0% 0,20 0,1779 1,4277 0,7000 0,140 0,8000 0,160 1,0000 0,200 1,0000 0,200 0,8000 0,160

10 Wohnhaus 3 UD 1 Geb. 10,0% 0,30 0,2669 2,1416 0,7000 0,210 0,8000 0,240 1,0000 0,300 1,0000 0,300 0,8000 0,240

11 Wohnhaus 2 UD 1 Geb. 11,0% 0,22 0,1957 1,5705 0,7000 0,154 0,8000 0,176 1,0000 0,220 1,0000 0,220 0,8000 0,176

12 Wohnhaus 3 UD 1 Geb. 12,0% 0,36 0,3202 2,5699 0,7000 0,252 0,8000 0,288 1,0000 0,360 1,0000 0,360 0,8000 0,288

13 2 Wohnhäuser (bewohn 2 UD 1 Geb. 11,0% 0,22 0,1957 1,5705 0,7000 0,154 0,8000 0,176 1,0000 0,220 1,0000 0,220 0,8000 0,176

13 Ferienhaus 8 UD 1 Geb. 11,0% 0,88 0,6600 4,4721 0,4000 0,352 0,8000 0,704 1,0000 0,880 0,6000 0,528 0,0450 0,040

14 Wohnhaus 4 UD 1 Geb. 55,0% 2,20 1,9571 15,7051 0,7000 1,540 0,8000 1,760 1,0000 2,200 1,0000 2,200 0,8000 1,760

15a 4 Wohnhäuser 12 UD 1 Geb. 11,0% 1,32 1,1742 9,4231 0,7000 0,924 0,8000 1,056 1,0000 1,320 1,0000 1,320 0,8000 1,056

UD 1 Geb. 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,8000 0,000

UD 1 Geb. 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,8000 0,000

UD 1 Geb. 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,8000 0,000

16 Wohnhaus 2 UD 1 Geb. 1,0% 0,02 0,0178 0,1428 0,7000 0,014 0,8000 0,016 1,0000 0,020 1,0000 0,020 0,8000 0,016

17a 2 Wohnhäuser 7,0 UD 1 Geb. 1,0% 0,07 0,0623 0,4997 0,7000 0,049 0,8000 0,056 1,0000 0,070 1,0000 0,070 0,8000 0,056

UD 1 Geb. 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,8000 0,000

UD 1 Geb. 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,8000 0,000

18a 3 Wohnhäuser 7,0 UD 1 Geb. 1,0% 0,07 0,0623 0,4997 0,7000 0,049 0,8000 0,056 1,0000 0,070 1,0000 0,070 0,8000 0,056

UD 1 Geb. 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,8000 0,000

UD 1 Geb. 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,8000 0,000

19 Wohnhaus 3 UD 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,8000 0,000

23 Wohnhaus (Neu) 4 UD 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,0000 0,000

24 Wohnhaus (Neu) 3 UD 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,0000 0,000

25 Wohnhaus (Neu) 3 UD 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,0000 0,000

26 Wohnhaus (Neu) 4 UD 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,0000 0,000

27 Wohnhaus (Neu) 6 UD 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,0000 0,000

28 Wohnhaus (Neu) 4 UD 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,0000 0,000

29 Wohnhaus (Neu) 3 UD 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,0000 0,000

30 Wohnhaus (Neu) 2 UD 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,0000 0,000

31 Wohnhaus (Neu) 4 UD 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,0000 0,000

32 Wohnhaus (Neu) 2 UD 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,0000 0,000

33 Wohnhaus (Neu) 2 UD 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,0000 0,000

34 Wohnhaus (Neu) 4 UD 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,0000 0,000

20 Bahn 65 UD 1 FF <50% 59,58 0,3396 26,1996 0,0000 0,000 0,0000 0,000 0,0000 0,000 0,0000 0,000 1,0000 59,580

21 Strasse 10000 UD 1 FF <100% 58,61 4,6352 56,2569 0,1 5,861 0,1 5,861 0,02 1,1722 0,2 11,722 0,15 8,7915

22 Freifeld 5 UD 1 FF <100% 0,48 0,4094 4,9549 1,0000 0,480 2,0000 0,960 0,0000 0,000 2,0000 0,960 1,5000 0,720

13,9246 = RtE 15,290 14,173 9,872 21,242 77,147

R*eE = 156,3411 8,33 7,13 3,93 19,01 77,15

WLKU = 7E-04

9,28E-03 = Rt 4,0412 2,1260 4,3438 2,9739 0,4397

R*e = 1E-01 33,6576 15,1311 17,1391 56,5534 33,9245

3,00E+07 13,9246

Max. Kosten für Sicherheitsmassnahmen [CHF/a] 3126822 156,4058

* Risikogruppenbereinigt
Input zu Donor
Input zu exponierten Objekten

3 Nacht 4 Wochenendt. 1a Bahn

Berechnung kollektives Risiko Q TNT [kg] = 10 Situationen (AKZ = OKZ * PF)

Donor IST 2020 Betriebsdauer = - Objektanteile an

1

Objekt Risiko

Tatsächliches kollektives Risiko im Ereignisfall RtE / Tatsächliches Situationsausmass At

1 Arbeit 2 Freiz.&Pend.

Empfundenes kollektives Risiko im Ereignisfall R*eE  / Aversionsfaktor 

Wahrscheinlichkeit WLKU [1/a] /  Wahrscheinlichkeitsfaktor Bp 1 1 1 1

Check: Summe Situationsanteile R*eE = Summe Oe = R*eE =

Tatsächliches kollektives Risiko Rt [1/a] / Situationanteil an RtE

Empfundenes kollektives Risiko R*e [1/a] / Situationanteil an R*eE

Grenzkosten für unbeteiligte Dritte (UD) [CHF] Check: Summe Situationsanteile RtE = Summe Ot = RtE =
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Abbildung 16: Berechnung kollektives Risiko nach StFV für ein 1 t Szenario bei 17 t NEM Verteil-
menge vor Kammer V. 

 SD = 1,0000

PKZ Expo Distanz Letalität OKZ = RtE R*eE SD = 0,2664 SD = 0,1500 SD = 0,4400 SD = 0,1400 SD = 0,0036

Nr. Bezeichnung [.] Gruppe  UD Art [m]  PKZ *  Ot Oe PF AKZ PF AKZ PF AKZ PF AKZ PF AKZ

1 Büro Kieswerk 20 UD 1 Geb./FF 0,1% 0,02 0,0054 0,0060 1,0000 0,020 0,0000 0,000 0,0000 0,000 0,0000 0,000 0,5000 0,010

2 Schulhaus (Vereine) 25 UD 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 0 0,1000 0,000 0,4000 0,000 0,0000 0,000 0,1667 0,000 0,2000 0,000

2 Schulhaus (Wohnen) 3 UD 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 0 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,8000 0,000

3 Restaurant (Gäste) 30 UD 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 0,0000 0,1111 0,000 0,4000 0,000 0,0000 0,000 0,3333 0,000 0,4000 0,000

3 Restaurant (Wohnen+A 2 UD 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,8000 0,000

3 Restauraunt (Arbeiten) 4 UD 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 0,0000 0,5000 0,000 0,9000 0,000 0,0000 0,000 0,3600 0,000 0,5000 0,000

4 Wohnhaus 4 UD 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,8000 0,000

5 3 Wohnhäuser 8 UD 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,8000 0,000

6 Wohnhaus 2 UD 1 Geb. 1,0% 0,02 0,0178 0,0200 0,7000 0,014 0,8000 0,016 1,0000 0,020 1,0000 0,020 0,8000 0,016

7 Wohnhaus 1 UD 1 Geb. 1,0% 0,01 0,0089 0,0100 0,7000 0,007 0,8000 0,008 1,0000 0,010 1,0000 0,010 0,8000 0,008

8 Wohnhaus gross 4 UD 1 Geb. 1,0% 0,04 0,0356 0,0400 0,7000 0,028 0,8000 0,032 1,0000 0,040 1,0000 0,040 0,8000 0,032

9 Wohnhaus 2 UD 1 Geb. 1,0% 0,02 0,0178 0,0200 0,7000 0,014 0,8000 0,016 1,0000 0,020 1,0000 0,020 0,8000 0,016

10 Wohnhaus 3 UD 1 Geb. 1,0% 0,03 0,0267 0,0300 0,7000 0,021 0,8000 0,024 1,0000 0,030 1,0000 0,030 0,8000 0,024

11 Wohnhaus 2 UD 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,8000 0,000

12 Wohnhaus 3 UD 1 Geb. 1,0% 0,03 0,0267 0,0300 0,7000 0,021 0,8000 0,024 1,0000 0,030 1,0000 0,030 0,8000 0,024

13 2 Wohnhäuser (bewohn 2 UD 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,8000 0,000

13 Ferienhaus 8 UD 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 0,0000 0,4000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 0,6000 0,000 0,0450 0,000

14 Wohnhaus 4 UD 1 Geb. 10,0% 0,40 0,3557 0,3997 0,7000 0,280 0,8000 0,320 1,0000 0,400 1,0000 0,400 0,8000 0,320

15a 4 Wohnhäuser 12 UD 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,8000 0,000

UD 1 Geb. 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,8000 0,000

UD 1 Geb. 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,8000 0,000

UD 1 Geb. 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,8000 0,000

16 Wohnhaus 2 UD 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,8000 0,000

17a 2 Wohnhäuser 7,0 UD 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,8000 0,000

UD 1 Geb. 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,8000 0,000

UD 1 Geb. 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,8000 0,000

18a 3 Wohnhäuser 7,0 UD 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,8000 0,000

UD 1 Geb. 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,8000 0,000

UD 1 Geb. 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,8000 0,000

19 Wohnhaus 3 UD 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,8000 0,000

23 Wohnhaus (Neu) 4 UD 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,0000 0,000

24 Wohnhaus (Neu) 3 UD 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,0000 0,000

25 Wohnhaus (Neu) 3 UD 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,0000 0,000

26 Wohnhaus (Neu) 4 UD 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,0000 0,000

27 Wohnhaus (Neu) 6 UD 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,0000 0,000

28 Wohnhaus (Neu) 4 UD 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,0000 0,000

29 Wohnhaus (Neu) 3 UD 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,0000 0,000

30 Wohnhaus (Neu) 2 UD 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,0000 0,000

31 Wohnhaus (Neu) 4 UD 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,0000 0,000

32 Wohnhaus (Neu) 2 UD 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,0000 0,000

33 Wohnhaus (Neu) 2 UD 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,0000 0,000

34 Wohnhaus (Neu) 4 UD 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,0000 0,000

20 Bahn 65 UD 1 FF <50% 5,53 0,0199 0,0495 0,0000 0,000 0,0000 0,000 0,0000 0,000 0,0000 0,000 1,0000 5,530

21 Strasse 10000 UD 1 FF <100% 3,35 0,2646 0,3062 0,1 0,335 0,1 0,335 0,02 0,067 0,2 0,67 0,15 0,5025

22 Freifeld 5 UD 1 FF <100% 0,06 0,0511 0,0593 1,0000 0,060 2,0000 0,120 0,0000 0,000 2,0000 0,120 1,5000 0,090

0,8301 = RtE 0,800 0,895 0,617 1,340 6,573

R*eE = 0,9706 1,12 1,13 1,09 1,20 2,49

WLKU = 2,00E-03

1,66E-03 = Rt 0,2131 0,1343 0,2715 0,1876 0,0237

R*e = 2E-03 0,2381 0,1520 0,2957 0,2259 0,0588

3,00E+07 0,8301

Max. Kosten für Sicherheitsmassnahmen [CHF/a] 58234 0,9706

* Risikogruppenbereinigt
Input zu Donor
Input zu exponierten Objekten

Check: Summe Situationsanteile R*eE = Summe Oe = R*eE =

4 Wochenendt. 1a Bahn

Grenzkosten für unbeteiligte Dritte (UD) [CHF] Check: Summe Situationsanteile RtE = Summe Ot = RtE =

Empfundenes kollektives Risiko R*e [1/a]

Tatsächliches kollektives Risiko im Ereignisfall RtE 

Empfundenes kollektives Risiko im Ereignisfall R*eE  

Berechnung kollektives Risiko

-

1

Objektanteile an

Objekt Risiko

Q TNT [kg] = 

Donor IST 2020 Betriebsdauer =

Situationen (AKZ = OKZ * PF)

1 11 1 1

1 Arbeit 2 Freiz.&Pend. 3 Nacht

/ Tatsächliches Situationsausmass At

/ Aversionsfaktor 

/ Situationanteil an R*eE

/ Situationanteil an RtE

Wahrscheinlichkeit WLKU [1/a] /  Wahrscheinlichkeitsfaktor Bp

Tatsächliches kollektives Risiko Rt [1/a]



 
 

 

Anhang 3: Ermittlung der 
Risikowerte 2020

Fraunhofer EMI
Bericht E 41/2020 69 

 
Abbildung 17: Berechnung kollektives Risiko nach StFV für ein 3 t Szenario bei 17 t NEM Verteil-
menge vor Kammer V. 

 SD = 1,0000

PKZ Expo Distanz Letalität OKZ = RtE R*eE SD = 0,2655 SD = 0,1500 SD = 0,4400 SD = 0,1400 SD = 0,0045

Nr. Bezeichnung [.] Gruppe  UD Art [m]  PKZ *  Ot Oe PF AKZ PF AKZ PF AKZ PF AKZ PF AKZ

1 Büro Kieswerk 20 UD 1 Geb./FF 2,0% 0,40 0,1071 0,1919 1,0000 0,400 0,0000 0,000 0,0000 0,000 0,0000 0,000 0,5000 0,200

2 Schulhaus (Vereine) 25 UD 1 Geb. 1,1% 0,28 0,0305 0,0570379 0,1000 0,028 0,4000 0,110 0,0000 0,000 0,1667 0,046 0,2000 0,055

2 Schulhaus (Wohnen) 3 UD 1 Geb. 1,1% 0,03 0,0294 0,0467169 0,7000 0,023 0,8000 0,026 1,0000 0,033 1,0000 0,033 0,8000 0,026

3 Restaurant (Gäste) 30 UD 1 Geb. 0,1% 0,03 0,0041 0,0086 0,1111 0,003 0,4000 0,012 0,0000 0,000 0,3333 0,010 0,4000 0,012

3 Restaurant (Wohnen+A 2 UD 1 Geb. 0,1% 0,00 0,0018 0,0028 0,7000 0,001 0,8000 0,002 1,0000 0,002 1,0000 0,002 0,8000 0,002

3 Restauraunt (Arbeiten) 4 UD 1 Geb. 0,2% 0,01 0,0026 0,0047 0,5000 0,004 0,9000 0,007 0,0000 0,000 0,3600 0,003 0,5000 0,004

4 Wohnhaus 4 UD 1 Geb. 1,1% 0,04 0,0391 0,0623 0,7000 0,031 0,8000 0,035 1,0000 0,044 1,0000 0,044 0,8000 0,035

5 3 Wohnhäuser 8 UD 1 Geb. 1,1% 0,09 0,0783 0,1246 0,7000 0,062 0,8000 0,070 1,0000 0,088 1,0000 0,088 0,8000 0,070

6 Wohnhaus 2 UD 1 Geb. 2,0% 0,04 0,0356 0,0566 0,7000 0,028 0,8000 0,032 1,0000 0,040 1,0000 0,040 0,8000 0,032

7 Wohnhaus 1 UD 1 Geb. 10,1% 0,10 0,0898 0,1430 0,7000 0,071 0,8000 0,081 1,0000 0,101 1,0000 0,101 0,8000 0,081

8 Wohnhaus gross 4 UD 1 Geb. 1,1% 0,04 0,0391 0,0623 0,7000 0,031 0,8000 0,035 1,0000 0,044 1,0000 0,044 0,8000 0,035

9 Wohnhaus 2 UD 1 Geb. 10,0% 0,20 0,1779 0,2831 0,7000 0,140 0,8000 0,160 1,0000 0,200 1,0000 0,200 0,8000 0,160

10 Wohnhaus 3 UD 1 Geb. 1,1% 0,03 0,0294 0,0467 0,7000 0,023 0,8000 0,026 1,0000 0,033 1,0000 0,033 0,8000 0,026

11 Wohnhaus 2 UD 1 Geb. 2,0% 0,04 0,0356 0,0566 0,7000 0,028 0,8000 0,032 1,0000 0,040 1,0000 0,040 0,8000 0,032

12 Wohnhaus 3 UD 1 Geb. 2,1% 0,06 0,0560 0,0892 0,7000 0,044 0,8000 0,050 1,0000 0,063 1,0000 0,063 0,8000 0,050

13 2 Wohnhäuser (bewohn 2 UD 1 Geb. 1,1% 0,02 0,0196 0,0311 0,7000 0,015 0,8000 0,018 1,0000 0,022 1,0000 0,022 0,8000 0,018

13 Ferienhaus 8 UD 1 Geb. 1,1% 0,09 0,0660 0,0946 0,4000 0,035 0,8000 0,070 1,0000 0,088 0,6000 0,053 0,0450 0,004

14 Wohnhaus 4 UD 1 Geb. 10,9% 0,44 0,3878 0,6172 0,7000 0,305 0,8000 0,349 1,0000 0,436 1,0000 0,436 0,8000 0,349

15a 4 Wohnhäuser 12 UD 1 Geb. 1,1% 0,13 0,1174 0,1869 0,7000 0,092 0,8000 0,106 1,0000 0,132 1,0000 0,132 0,8000 0,106

UD 1 Geb. 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,8000 0,000

UD 1 Geb. 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,8000 0,000

UD 1 Geb. 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,8000 0,000

16 Wohnhaus 2 UD 1 Geb. 0,1% 0,00 0,0018 0,0028 0,7000 0,001 0,8000 0,002 1,0000 0,002 1,0000 0,002 0,8000 0,002

17a 2 Wohnhäuser 7,0 UD 1 Geb. 0,2% 0,01 0,0125 0,0198 0,7000 0,010 0,8000 0,011 1,0000 0,014 1,0000 0,014 0,8000 0,011

UD 1 Geb. 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,8000 0,000

UD 1 Geb. 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,8000 0,000

18a 3 Wohnhäuser 7,0 UD 1 Geb. 0,1% 0,01 0,0062 0,0099 0,7000 0,005 0,8000 0,006 1,0000 0,007 1,0000 0,007 0,8000 0,006

UD 1 Geb. 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,8000 0,000

UD 1 Geb. 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,8000 0,000

19 Wohnhaus 3 UD 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,8000 0,000

23 Wohnhaus (Neu) 4 UD 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,0000 0,000

24 Wohnhaus (Neu) 3 UD 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,0000 0,000

25 Wohnhaus (Neu) 3 UD 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,0000 0,000

26 Wohnhaus (Neu) 4 UD 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,0000 0,000

27 Wohnhaus (Neu) 6 UD 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,0000 0,000

28 Wohnhaus (Neu) 4 UD 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,0000 0,000

29 Wohnhaus (Neu) 3 UD 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,0000 0,000

30 Wohnhaus (Neu) 2 UD 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,0000 0,000

31 Wohnhaus (Neu) 4 UD 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,0000 0,000

32 Wohnhaus (Neu) 2 UD 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,0000 0,000

33 Wohnhaus (Neu) 2 UD 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,0000 0,000

34 Wohnhaus (Neu) 4 UD 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,0000 0,000

20 Bahn 65 UD 1 FF <50% 28,17 0,1268 4,0629 0,0000 0,000 0,0000 0,000 0,0000 0,000 0,0000 0,000 1,0000 28,170

21 Strasse 10000 UD 1 FF <100% 15,60 1,2328 2,3602 0,1 1,56 0,1 1,56 0,02 0,312 0,2 3,12 0,15 2,34

22 Freifeld 5 UD 1 FF <100% 0,15 0,1278 0,2448 1,0000 0,150 2,0000 0,300 0,0000 0,000 2,0000 0,300 1,5000 0,225

2,8549 = RtE 3,091 3,100 1,701 4,833 32,051

R*eE = 8,8665 1,53 1,54 1,27 1,95 32,05

WLKU = 2,00E-04

5,71E-04 = Rt 0,8206 0,4651 0,7484 0,6766 0,1442

R*e = 2E-03 1,2595 0,7140 0,9497 1,3224 4,6226

3,00E+07 2,8549

Max. Kosten für Sicherheitsmassnahmen [CHF/a] 53199 8,8683

* Risikogruppenbereinigt
Input zu Donor
Input zu exponierten Objekten

3 Nacht 4 Wochenendt. 1a Bahn

Berechnung kollektives Risiko Q TNT [kg] = 3 Situationen (AKZ = OKZ * PF)

Donor IST 2020 Betriebsdauer = - Objektanteile an

1

Objekt Risiko

Tatsächliches kollektives Risiko im Ereignisfall RtE / Tatsächliches Situationsausmass At

1 Arbeit 2 Freiz.&Pend.

Empfundenes kollektives Risiko im Ereignisfall R*eE  / Aversionsfaktor 

Wahrscheinlichkeit WLKU [1/a] /  Wahrscheinlichkeitsfaktor Bp 1 1 1 1

Check: Summe Situationsanteile R*eE = Summe Oe = R*eE =

Tatsächliches kollektives Risiko Rt [1/a] / Situationanteil an RtE

Empfundenes kollektives Risiko R*e [1/a] / Situationanteil an R*eE

Grenzkosten für unbeteiligte Dritte (UD) [CHF] Check: Summe Situationsanteile RtE = Summe Ot = RtE =
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Abbildung 18: Berechnung kollektives Risiko nach StFV für ein 10 t Szenario bei 17 t NEM Verteil-
menge vor Kammer V. 

 

 SD = 1,0000

PKZ Expo Distanz Letalität OKZ = RtE R*eE SD = 0,2643 SD = 0,1500 SD = 0,4400 SD = 0,1400 SD = 0,0057

Nr. Bezeichnung [.] Gruppe  UD Art [m]  PKZ *  Ot Oe PF AKZ PF AKZ PF AKZ PF AKZ PF AKZ

1 Büro Kieswerk 20 UD 1 Geb./FF 15,0% 3,00 0,8015 7,2633 1,0000 3,000 0,0000 0,000 0,0000 0,000 0,0000 0,000 0,5000 1,500

2 Schulhaus (Vereine) 25 UD 1 Geb. 2,0% 0,50 0,0555 0,5897826 0,1000 0,050 0,4000 0,200 0,0000 0,000 0,1667 0,083 0,2000 0,100

2 Schulhaus (Wohnen) 3 UD 1 Geb. 11,0% 0,33 0,2936 2,3557657 0,7000 0,231 0,8000 0,264 1,0000 0,330 1,0000 0,330 0,8000 0,264

3 Restaurant (Gäste) 30 UD 1 Geb. 1,0% 0,30 0,0415 0,5206 0,1111 0,033 0,4000 0,120 0,0000 0,000 0,3333 0,100 0,4000 0,120

3 Restaurant (Wohnen+A 2 UD 1 Geb. 1,0% 0,02 0,0178 0,1428 0,7000 0,014 0,8000 0,016 1,0000 0,020 1,0000 0,020 0,8000 0,016

3 Restauraunt (Arbeiten) 4 UD 1 Geb. 2,0% 0,08 0,0256 0,2593 0,5000 0,040 0,9000 0,072 0,0000 0,000 0,3600 0,029 0,5000 0,040

4 Wohnhaus 4 UD 1 Geb. 11,0% 0,44 0,3914 3,1410 0,7000 0,308 0,8000 0,352 1,0000 0,440 1,0000 0,440 0,8000 0,352

5 3 Wohnhäuser 8 UD 1 Geb. 11,0% 0,88 0,7828 6,2820 0,7000 0,616 0,8000 0,704 1,0000 0,880 1,0000 0,880 0,8000 0,704

6 Wohnhaus 2 UD 1 Geb. 11,0% 0,22 0,1957 1,5705 0,7000 0,154 0,8000 0,176 1,0000 0,220 1,0000 0,220 0,8000 0,176

7 Wohnhaus 1 UD 1 Geb. 51,0% 0,51 0,4537 3,6407 0,7000 0,357 0,8000 0,408 1,0000 0,510 1,0000 0,510 0,8000 0,408

8 Wohnhaus gross 4 UD 1 Geb. 11,0% 0,44 0,3914 3,1410 0,7000 0,308 0,8000 0,352 1,0000 0,440 1,0000 0,440 0,8000 0,352

9 Wohnhaus 2 UD 1 Geb. 10,0% 0,20 0,1779 1,4277 0,7000 0,140 0,8000 0,160 1,0000 0,200 1,0000 0,200 0,8000 0,160

10 Wohnhaus 3 UD 1 Geb. 10,0% 0,30 0,2669 2,1416 0,7000 0,210 0,8000 0,240 1,0000 0,300 1,0000 0,300 0,8000 0,240

11 Wohnhaus 2 UD 1 Geb. 11,0% 0,22 0,1957 1,5705 0,7000 0,154 0,8000 0,176 1,0000 0,220 1,0000 0,220 0,8000 0,176

12 Wohnhaus 3 UD 1 Geb. 12,0% 0,36 0,3202 2,5699 0,7000 0,252 0,8000 0,288 1,0000 0,360 1,0000 0,360 0,8000 0,288

13 2 Wohnhäuser (bewohn 2 UD 1 Geb. 11,0% 0,22 0,1957 1,5705 0,7000 0,154 0,8000 0,176 1,0000 0,220 1,0000 0,220 0,8000 0,176

13 Ferienhaus 8 UD 1 Geb. 11,0% 0,88 0,6600 4,4721 0,4000 0,352 0,8000 0,704 1,0000 0,880 0,6000 0,528 0,0450 0,040

14 Wohnhaus 4 UD 1 Geb. 55,0% 2,20 1,9571 15,7051 0,7000 1,540 0,8000 1,760 1,0000 2,200 1,0000 2,200 0,8000 1,760

15a 4 Wohnhäuser 12 UD 1 Geb. 11,0% 1,32 1,1742 9,4231 0,7000 0,924 0,8000 1,056 1,0000 1,320 1,0000 1,320 0,8000 1,056

UD 1 Geb. 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,8000 0,000

UD 1 Geb. 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,8000 0,000

UD 1 Geb. 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,8000 0,000

16 Wohnhaus 2 UD 1 Geb. 1,0% 0,02 0,0178 0,1428 0,7000 0,014 0,8000 0,016 1,0000 0,020 1,0000 0,020 0,8000 0,016

17a 2 Wohnhäuser 7,0 UD 1 Geb. 1,0% 0,07 0,0623 0,4997 0,7000 0,049 0,8000 0,056 1,0000 0,070 1,0000 0,070 0,8000 0,056

UD 1 Geb. 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,8000 0,000

UD 1 Geb. 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,8000 0,000

18a 3 Wohnhäuser 7,0 UD 1 Geb. 1,0% 0,07 0,0623 0,4997 0,7000 0,049 0,8000 0,056 1,0000 0,070 1,0000 0,070 0,8000 0,056

UD 1 Geb. 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,8000 0,000

UD 1 Geb. 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,8000 0,000

19 Wohnhaus 3 UD 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,8000 0,000

23 Wohnhaus (Neu) 4 UD 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,0000 0,000

24 Wohnhaus (Neu) 3 UD 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,0000 0,000

25 Wohnhaus (Neu) 3 UD 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,0000 0,000

26 Wohnhaus (Neu) 4 UD 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,0000 0,000

27 Wohnhaus (Neu) 6 UD 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,0000 0,000

28 Wohnhaus (Neu) 4 UD 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,0000 0,000

29 Wohnhaus (Neu) 3 UD 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,0000 0,000

30 Wohnhaus (Neu) 2 UD 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,0000 0,000

31 Wohnhaus (Neu) 4 UD 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,0000 0,000

32 Wohnhaus (Neu) 2 UD 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,0000 0,000

33 Wohnhaus (Neu) 2 UD 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,0000 0,000

34 Wohnhaus (Neu) 4 UD 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,0000 0,000

20 Bahn 65 UD 1 FF <50% 59,58 0,3396 26,1996 0,0000 0,000 0,0000 0,000 0,0000 0,000 0,0000 0,000 1,0000 59,580

21 Strasse 10000 UD 1 FF <100% 58,61 4,6352 56,2569 0,1 5,861 0,1 5,861 0,02 1,1722 0,2 11,722 0,15 8,7915

22 Freifeld 5 UD 1 FF <100% 0,48 0,4094 4,9549 1,0000 0,480 2,0000 0,960 0,0000 0,000 2,0000 0,960 1,5000 0,720

13,9246 = RtE 15,290 14,173 9,872 21,242 77,147

R*eE = 156,3411 8,33 7,13 3,93 19,01 77,15

WLKU = 3E-07

3,48E-06 = Rt 4,0412 2,1260 4,3438 2,9739 0,4397

R*e = 3,91E-05 33,6576 15,1311 17,1391 56,5534 33,9245

3,00E+07 13,9246

Max. Kosten für Sicherheitsmassnahmen [CHF/a] 1173 156,4058

* Risikogruppenbereinigt
Input zu Donor
Input zu exponierten Objekten

3 Nacht 4 Wochenendt. 1a Bahn

Berechnung kollektives Risiko Q TNT [kg] = 10 Situationen (AKZ = OKZ * PF)

Donor IST 2020 Betriebsdauer = - Objektanteile an

1

Objekt Risiko

Tatsächliches kollektives Risiko im Ereignisfall RtE / Tatsächliches Situationsausmass At

1 Arbeit 2 Freiz.&Pend.

Empfundenes kollektives Risiko im Ereignisfall R*eE  / Aversionsfaktor 

Wahrscheinlichkeit WLKU [1/a] /  Wahrscheinlichkeitsfaktor Bp 1 1 1 1

Check: Summe Situationsanteile R*eE = Summe Oe = R*eE =

Tatsächliches kollektives Risiko Rt [1/a] / Situationanteil an RtE

Empfundenes kollektives Risiko R*e [1/a] / Situationanteil an R*eE

Grenzkosten für unbeteiligte Dritte (UD) [CHF] Check: Summe Situationsanteile RtE = Summe Ot = RtE =
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